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A. Priifungsauftrag
Die Betriebsleitung der

Stadtwerke Schliichtern,
Schliichtern

— im Folgenden auch kurz ,Stadtwerke” oder ,Eigenbetrieb” genannt — hat uns beauftragt, den Jah-
resabschluss zum 31. Dezember 2024 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchfiihrung
und den Lagebericht fur das Wirtschaftsjahr 2024 der Gesellschaft nach berufsiblichen Grundsat-
zen zu prufen sowie Uber das Ergebnis unserer Prifung schriftlich Bericht zu erstatten.

Der Auftrag wurde von uns mit Auftragsbestatigungsschreiben vom 14. Januar 2025 unter Beifligung
der Auftragsbedingungen angenommen. Die Zweitschrift mit Einverstandniserklarung des Auftrag-
gebers haben wir zu unseren Arbeitspapieren genommen.

Dem Prifungsauftrag lag der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16. Dezem-
ber 2025 zugrunde, mit dem wir zum Abschlussprifer gewahlt wurden (§ 318 Abs. 1 Satz 1 HGB).

Der Eigenbetrieb unterliegt nach § 27 Abs. 2 Hessisches Eigenbetriebsgesetz (HesEigBGes) der
Prufungspflicht geman §§ 316 ff. HGB.

Bei unserer Prifung waren auftragsgemaf auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG
zu beachten.

Auftragsgemal haben wir den Prafungsbericht um einen besonderen Erlauterungsteil erweitert, der
diesem Bericht als Anlage 12 beigefugt ist.

Die Prifungsarbeiten haben wir im August 2025 in den Geschaftsraumen des Eigenbetriebes in
Schlichtern und in unseren Buroraumen in Dreieich durchgefihrt. AnschlieRend erfolgte die Fertig-
stellung des Prifungsberichtes.

Ausgangspunkt unserer Prifung war der geprifte und mit einem uneingeschrankten Bestatigungs-
vermerk vom 18. Juli 2024 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2023. Er wurde mit
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 9. September 2024 unverandert festgestellt.

Wir bestatigen gemal § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprifung die anwendbaren
Vorschriften zur Unabhangigkeit beachtet haben.

Uber Art und Umfang sowie (iber das Ergebnis unserer Priifung erstatten wir unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprifer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten ,Grundsatze ordnungs-
mafiger Berichterstattung bei Abschlusspriifungen® fir weniger komplexe Einheiten (IDW PS KMU 7
(09.2022)) den nachfolgenden Bericht, dem wir den gepruften Jahresabschluss (Anlagen 1 bis 3),
den Lagebericht (Anlage 4), die Erfolgsibersicht (Anlage 5) sowie den Fragenkatalog zur Prifung
nach § 53 HGrG (Anlage 6) beifligen.

Die weiteren Anlagen ergeben sich aus dem Anlagenverzeichnis ab Anlage 7 ff.
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Fur die Durchfihrung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhaltnis zu Dritten,
liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefiigten ,Allgemeine Auftragsbedingun-
gen fur Wirtschaftspriferinnen, Wirtschaftsprifer und Wirtschaftsprifungsgesellschaften® in der Fas-
sung vom 1. Januar 2024 zugrunde.

Der vorliegende Prufungsbericht richtet sich an den Eigenbetrieb.
B. Wiedergabe des Bestatigungsvermerkes

Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir in einem gesonderten Testatsexemplar
folgenden uneingeschrankten Bestatigungsvermerk erteilt, der nachfolgend wiedergegeben wird:

)

Bestiatigungsvermerk des unabhidngigen Abschlusspriifers

An den Eigenbetrieb Stadtwerke Schllichtern

Priifungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Stadtwerke Schlichtern — bestehend aus der
Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung fir das Wirtschaftsjahr vom
1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschlieBlich der Darstellung der
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — gepruft. Dartber hinaus haben wir den Lagebericht des
Eigenbetriebes Stadtwerke Schllchtern fir das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31.
Dezember 2024 gepruft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse

= entspricht der beigeflgte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des
Hessischen Eigenbetriebsgesetzes i. V. m. den einschlagigen deutschen fur Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen
Grundsatze ordnungsmalfiger Buchflihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechen-
des Bild der Vermdgens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2024 sowie
seiner Ertragslage fur das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und

= vermittelt der beigefiigte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigen-
betriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, entspricht den Vorschriften des § 26 HesEigBGes i. V. m. § 289 HGB und stellt die
Chancen und Risiken der zukunftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemal § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prifung zu keinen Einwendungen gegen
die OrdnungsmaRigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gefihrt hat.
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Grundlage fiir die Prifungsurteile

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Ubereinstimmung mit
§ 317 HGB und § 27 Abs. 2 HesEigBGes unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaRiger Abschlussprifung unter Anwendung
der IDW Prufungsstandards fur weniger komplexe Einheiten durchgefuhrt. Unsere Verantwortung
nach diesen Vorschriften und Grundsatzen ist im Abschnitt ,Verantwortung des Abschlussprifers fir
die Prufung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes” unseres Bestatigungsvermerkes wei-
tergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhangig in Ubereinstimmung mit den
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-
schen Berufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfiillt. Wir sind der Auffassung,
dass die von uns erlangten Prifungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage
fur unsere Prufungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Betriebskommission fiir den
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fur die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes i. V. m. den einschlagigen deutschen fir Kapi-
talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und daflr, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungs-
mafiger Buchflhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-,
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich fir die internen Kontrollen, die sie in Ubereinstimmung mit den deutschen Grundséatzen
ordnungsmaRiger Buchflihrung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermdglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen
Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermdgensschadigungen) oder Irrti-
mern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafir verantwortlich, die
Fahigkeit des Eigenbetriebes zur Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit zu beurteilen. Des Weite-
ren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfihrung der Unter-
nehmenstatigkeit, sofern einschlagig, anzugeben. Dartber hinaus sind sie dafir verantwortlich, auf
der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfiihrung der Unternehmenstatigkeit zu
bilanzieren, sofern dem nicht tatsachliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

AulRerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die Aufstellung des Lageberichtes, der
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des Hessischen Eigen-
betriebsgesetzes i. V. m. den einschlagigen deutschen fur Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die Vorkehrungen und
MaRnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberich-
tes in Ubereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgeset-
zes i. V. m. den einschlagigen deutschen flir Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen
Vorschriften zu ermdéglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise flr die Aussagen im La-
gebericht erbringen zu kdnnen.

Die Betriebskommission ist verantwortlich fiir die Uberwachung des Rechnungslegungsprozesses
des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.
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Verantwortung des Abschlusspriifers fiir die Priifung des Jahresabschlusses und des
Lageberichtes

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dartber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrti-
mern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der
Prufung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften des Hessischen Eigenbe-
triebsgesetzes i. V. m. den einschlagigen deutschen flir Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt, sowie einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prifungsurteile zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mall an Sicherheit, aber keine Garantie dafir, dass eine in
Ubereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Abs. 2 HesEigBGes unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmafiger Abschlussprifung
unter Anwendung der IDW Prifungsstandards fir weniger komplexe Einheiten durchgefihrte Pri-
fung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kénnen aus dolo-
sen Handlungen oder Irrtimern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernunf-
tigerweise erwartet werden koénnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses
Jahresabschlusses und Lageberichtes getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten
beeinflussen.

Wahrend der Prifung tben wir pflichtgemales Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Daruber hinaus

= identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtimern, planen und fih-
ren Prufungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prufungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fur unsere Prifungsurteile zu
dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Dar-
stellung nicht aufgedeckt wird, ist hdher als das Risiko, dass eine aus Irrtiimern resultierende
wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zu-
sammenwirken, Falschungen, beabsichtigte Unvollstandigkeiten, irreflihrende Darstellungen
bzw. das AulRerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kénnen.

= erlangen wir ein Verstandnis von den fur die Priufung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollen und den fir die Prifung des Lageberichtes relevanten Vorkehrungen und Maf}-
nahmen, um Prifungshandlungen zu planen, die unter den Umstanden angemessen sind, je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prifungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des
Eigenbetriebes bzw. dieser Vorkehrungen und MaRnahmen abzugeben.

* Dbeurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestell-
ten geschatzten Werte und damit zusammenhangenden Angaben.

= ziehen wir Schlussfolgerungen Uber die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfuhrung der Unternehmenstatigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prifungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der
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Fahigkeit des Eigenbetriebes zur Fortflihrung der Unternehmenstatigkeit aufwerfen kénnen.
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-
pflichtet, im Bestatigungsvermerk auf die dazugehérigen Angaben im Jahresabschluss und im
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser je-
weiliges Prufungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestatigungsvermerkes erlangten Prifungsnachweise. Zu-
kinftige Ereignisse oder Gegebenheiten kdnnen jedoch dazu fuhren, dass der Eigenbetrieb
seine Unternehmenstatigkeit nicht mehr fortfihren kann.

=  beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschliefilich
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschéaftsvorfalle und Er-
eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsatze
ordnungsmafiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermogens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.

=  beurteilen wir den Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes.

= flhren wir Prifungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prafungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetz-
lichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
standiges Prifungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass kunftige
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erdrtern mit den fir die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang
und die Zeitplanung der Prifung sowie bedeutsame Prifungsfeststellungen, einschlie3lich etwaiger
bedeutsamer Mangel in internen Kontrollen, die wir wahrend unserer Prufung feststellen.

Dreieich, 22. September 2025

Schillermann und Partner AG
Wirtschaftspriifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. gez.
MSc. Marcel Kempf Dipl.-Finanzwirt (FH) Wolfgang Kaiser
Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprifer

1
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C. Grundsatzliche Feststellungen
. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter
1. Geschaftsverlauf und Lage des Eigenbetriebes

Die Betriebsleitung hat im Lagebericht (Anlage 4) die wirtschaftliche Lage des Unternehmens beur-
teilt und diese im Jahresabschluss (Anlagen 1 bis 3), insbesondere im Anhang, zum Bilanzstichtag
dargestellt.

GemaR § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprufer mit den anschlielRenden Ausfih-
rungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung Stellung. Dabei gehen wir insbeson-
dere auf die Annahme des Fortbestandes und die Beurteilung der zuklnftigen Entwicklung des Un-
ternehmens ein.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Unterneh-
mens ab, die wir im Rahmen unserer Prifung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes ge-
wonnen haben.

Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben:

= Das Wirtschaftsjahr 2024 schloss mit einem Jahresgewinn von TEUR 585 gegenlber einem
Jahresgewinn von TEUR 269 im Vorjahr ab. Davon entfallen auf den Betriebszweig Abwasser-
beseitigung ein Jahresgewinn von TEUR 410 (im Vorjahr Jahresgewinn von TEUR 172) und auf
den Betriebszweig Wasserversorgung ein Jahresgewinn von TEUR 175 (im Vorjahr Jahresge-
winn von TEUR 97).

= |Im Jahr 2024 hatte der Eigenbetrieb den niedrigsten Trinkwasserverkauf und die niedrigsten
berechneten Schmutzwassermengen seit 2013. Neben den allgemeinen Wassereinsparungen
in den Privathaushalten ist die Grolabnahme des Freibades in Schllichtern durch den derzeitig
laufenden Umbau entfallen. Fir das kommende Jahr wird mit Steigerungen in den verbrauchten
Mengen gerechnet. Zum einen soll das Freibad wieder regelmaRig befullt werden und zum an-
deren hat ein GroRabnehmer einen erhdhten Trinkwasserbedarf angemeldet. Fiir 2026 wird so-
wohl in der Wasserversorgung als auch in der Abwasserbeseitigung von gleichbleibenden Ver-
kaufsmengen ausgegangen.

= Im Wirtschaftsjahr 2024 erfolgte eine Kreditaufnahme fur den Bereich Wasserversorgung, da
durch die Erhebung der Schaffensbeitrage und Kostenerstattungen im Wasser- und Abwasser-
bereich ausreichend liquide Mittel zur Verfligung stehen. Bedingt durch héhere Investitionen flr
die Instandhaltung werden in dem Betriebszweig Wasserversorgung die ermachtigten Kredit-
aufnahmen aus dem Wirtschaftsplan 2023 und 2024 erfolgen und in der Abwasserbeseitigung
ein Teilbetrag der Kreditermachtigungen bendtigt. In den Folgejahren wird mit weiteren wesent-
lichen Kreditaufnahmen gerechnet.

= Die Einleiteerlaubnis der Klaranlage wurde bis zum 31. Marz 2042 erteilt. Um die neue Erlaubnis
zu bekommen, wurde eine Leitfadenbetrachtung durchfuhrt. Aus dieser Betrachtung der Einlei-
tungen in die Kinzig (von Sterbfritz bis hinter die Klaranlage) und den festgestellten Auswirkun-
gen auf das Gewasser werden neue Aufgaben und Investitionen, mit dem Ziel die Qualitat des
Gewassers zu verbessern, fur die Stadtwerke Schltichtern und die Stadt Schlichtern notwendig.
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= Die Betriebsleitung flhrt weiter aus, dass die Kontrollen nach der Eigenkontrollverordnung
(EKVO) erweitert wurden und verstarkt durchgefuhrt werden. Zum Dezember 2024 ist bei der
Uberwiegenden Zahl der Kanalhaltungen der Wiederholungszeitraum fir die Kanalstandserfas-
sung ausgelaufen.

= |Im Wasserbereich ware die Sanierung des Tiefbrunnens ,H. F. Schéafer® sehr dringend. Der
Brunnen ist zur Sanierung nur tber Grundstiicke Dritter erreichbar. Sollte in absehbarer Zeit
keine einvernehmliche Regelung zum Erlangen der gesicherten Uberfahrtsrechte erreicht wer-
den, drohen Schaden am Brunnen, welche die Sanierungsmdglichkeiten des Tiefbrunnens ge-
fahrden bzw. massiv verteuern. Mit der Aufsichtsbehdrde wurde bereits Kontakt aufgenommen,
um gegebenenfalls ein Uberfahrtsrecht iber das Fremdgrundstiick zu erlangen.

= Die Umstellung auf ,Funkzahler* ist bis auf wenige Ausnahmen abgeschlossen. Die eingesetz-
ten Funkzahler unterstitzen die Leckortung und tragen hiermit bereits heute zur messbaren
Reduzierung der Wasserverluste bei, die diesbezlgliche Amortisationsrechnung stellt sich bes-
ser als prognostiziert dar.

= Der Einbau von ersten UV-Desinfektionsanlagen bringt erste Ergebnisse, welche in die Bewer-
tung der Wasserqualitat einflieRen. Der Neubau des Hochbehalters in Vollmerz befindet sich in
der Planungsphase. Weiterhin ist noch die Sanierung von mehreren Gewinnungsanlagen erfor-
derlich.

= Die Tiefbauarbeiten nach dem Jahresleistungsverzeichnis sind bis zum 30. September 2025
vertraglich gebunden. Es wird eine Vertragsverlangerung um ein Jahr abgestrebt. Die Errichtung
und Nutzung der Lagerstatte fur ,Asphalt und Bodenaushub aus den eigenen Baumalnahmen*
wurde bei der Ausschreibung der Tiefbauarbeiten berlcksichtigt und wird im Laufe des Jahres
2025 den vollstandigen Betrieb aufnehmen.

= Die Betriebsleitung rechnet nach den vorliegenden Zahlen fur das Jahr 2025 aufgrund der er-
folgten Gebuhrenanpassungen auf die kostendeckenden Gebuhren und den ausstehenden
Kostenerstattungen mit einem vergleichbaren Gesamtergebnis wie im aktuellen Wirtschaftsjahr.

Die vorstehend angefiihrten Hervorhebungen werden auftragsgemaf? in Anlage 7 durch analysie-
rende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage erganzt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse halten wir die
Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung
durch die gesetzlichen Vertreter im Jahresabschluss und im Lagebericht fur zutreffend.
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D. Priifungsdurchfiihrung
. Gegenstand der Priifung

Der Jahresabschluss von Eigenbetrieben ist gemal § 22 HesEigBGes unter Beachtung der fiir
grolRe Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches
aufzustellen. Unsere Prifung richtete sich nach den Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsge-
setzesi. V. m. §§ 316 ff. HGB.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrages haben wir gemaR § 27 Abs. 2 HesEigBGes i. V. m. § 317
HGB die Buchflihrung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Anlagen 1 bis 3) und den
Lagebericht fur das Wirtschaftsjahr 2024 (Anlage 4) auf die Einhaltung der einschlagigen gesetzli-
chen Vorschriften und der sie erganzenden Bestimmungen der Betriebssatzung geprift. Ferner prif-
ten wir die Ordnungsmabigkeit der Geschaftsfihrung in entsprechender Anwendung des § 53 HGrG
(Anlage 6).

Den Lagebericht haben wir daraufhin Gberprift, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer
Prifung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage des Eigenbetriebes vermittelt. Dabei ist auch zu prifen, ob die Chancen und Risiken der kinf-
tigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prifung des Lageberichtes hat sich auch darauf
zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichtes beachtet worden
sind (§ 26 HesEigBGes i. V. m. § 317 Abs. 2 HGB).

Die maRRgebenden Rechnungslegungsgrundsatze fir unsere Prifung des Jahresabschlusses waren
die Rechnungslegungsvorschriften des zweiten Teils des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes
Hessen, der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB sowie die erganzenden Bestimmungen
der Betriebssatzung.

Der Prifungsauftrag wurde um nachfolgende Prifung erweitert:
=  Prufung nach § 53 HGrG
Uber die vorgenannte Priifung wird in Abschnitt F. gesondert berichtet.

Eine UberprUfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere, ob alle
Wagnisse berucksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prifungs-
auftrages.

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebes ist fur die Buchfihrung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es,
die von der Geschaftsfuhrung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen un-
serer pflichtgemafRen Prifung zu beurteilen.

Erganzend hierzu hat uns die Betriebsleitung in der berufsiblichen Vollstandigkeitserklarung schrift-
lich bestatigt, dass in der Buchflihrung und in dem zu prufenden Jahresabschluss alle bilanzierungs-
pflichtigen Vermdgenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen bericksichtigt, samtli-
che Aufwendungen und Ertrdge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle
bestehenden Haftungsverhaltnisse bekannt gegeben worden sind.

In der Erklarung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen
alle fur die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach
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§ 26 HesEigBGes i. V. m. § 289 HGB erforderlichen Angaben enthalt. Vorgange von besonderer Be-
deutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nach dieser Erklarung nicht ergeben
und sind uns bei unserer Prifung nicht bekannt geworden.

Il. Art und Umfang der Prifung

Unsere Priifung haben wir in Ubereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Abs. 2 HesEigBGes unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ord-
nungsgemaler Abschlussprifung unter Anwendung der IDW Prifungsstandards fir weniger kom-
plexe Einheiten, den vom Fachausschuss fiir 6ffentliche Unternehmen und Verwaltungen (OFA) des
IDW vorgelegten Stellungnahmen und Hinweisen sowie der Verordnung zur Bestimmung der Form-
blatter fir den Jahresabschluss der Eigenbetriebe vorgenommen.

Die Prifung erstreckt sich gemal} § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf, ob der Fortbestand des gepriften
Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschéaftsfiihrung zugesichert wer-
den kann.

Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Priifungsvorgehens ist die Erarbeitung einer Pri-
fungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes des
Eigenbetriebes, seiner Ziele, Strategien und Geschéftsrisiken, die wir anhand kritischer Erfolgsfak-
toren beurteilen. Die Prifung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und des-
sen Wirksamkeit erganzen wir durch Prozessanalysen, die wir mit dem Ziel durchflhren, deren Ein-
fluss auf relevante Jahresabschlussposten zu ermitteln und so die Fehlerrisiken sowie unser
Prifungsrisiko einschatzen zu kénnen.

Die Erkenntnisse aus der Prifung der Prozesse und des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der analytischen Prifungshandlungen (Plausibilitatsbe-
urteilungen) und der Einzelfallprifungen hinsichtlich der Bestandsnachweise, des Ansatzes, des
Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss bertcksichtigt. Im unternehmensindividuellen
Prifungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prifung, Art und Umfang der Prifungs-
handlungen sowie den zeitlichen Prifungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hier-
bei haben wir die Grundsatze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet und daher
unser Prifungsurteil Gberwiegend auf der Basis von Stichproben getroffen.

Unser Prifungsprogramm hat folgende Schwerpunkte umfasst:
= Anlagevermogen

= Ruckstellungen

*  Umsatzrealisierung

Zur Prifung des Nachweises der Vermdgens- und Schuldposten des Eigenbetriebes haben wir u. a.
Bankbestatigungen eingeholt.

An der Inventur der Vorrate zum 31. Dezember 2023 haben wir nicht teilgenommen. Durch geeignete
Stichproben haben wir uns jedoch von der OrdnungsmaRigkeit der kérperlichen Bestandsaufnahme
und der Bewertung Uberzeugt.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgefiihrten Prifungshandlungen sind in unseren
Arbeitspapieren festgehalten (IDW PS KMU 2 (09.2022)).
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E. Feststellungen und Erlauterungen zur Rechnungslegung
I.  OrdnungsmaRigkeit der Rechnungslegung

Nach dem abschlieRenden Ergebnis unserer Prifung stellen wir fest, dass die Buchfiihrung und die
weiteren gepriften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht den gesetzlichen Vor-
schriften und den erganzenden Bestimmungen der Betriebssatzung entsprechen.

1. Buchfiihrung und weitere gepriifte Unterlagen

Die Organisation der Buchfiihrung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, der Da-
tenfluss und das Belegwesen ermoglichen die vollstandige, richtige, geordnete und zeitgerechte Er-
fassung und Buchung der Geschaftsvorfalle.

Die IT-gestutzte Rechnungslegung gewahrleistet die hinreichende Sicherheit der fur die Zwecke der
Rechnungslegung verarbeiteten Daten und damit eine Verarbeitung entsprechend den Grundsatzen
ordnungsmalfliger Buchfuhrung geman § 238 HGB.

Das von dem Eigenbetrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS)
sieht angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsablaufe vor. Die Verfah-
rensablaufe in der Buchfuhrung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen
Anderungen erfahren.

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie die Material- und Auftragsabrech-
nung) des Eigenbetriebes erfolgt auf einer eigenen EDV-Anlage unter Verwendung der Software
mpsNF Version 7.0 der Firma MPS Software-Systems, Koblenz. Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung
erfolgt monatlich Uber die Personalabteilung der Stadt Schilichtern.

Die Software wurde von der TUV Informationstechnik GmbH gepriift. Ergebnis der Priifung war, dass
das Fachprogramm Informa newssystem, Version 7, die Anforderungen aus den Prifungsanforde-
rungen aus dem Katalog OKKSA FU.B V5.2, DP.HE V7.00 erfiillt. Die Softwarebescheinigung datiert
vom 17. Dezember 2020.

Die Blcher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eréffnet und ordnungsgeman ge-
fuhrt. Die Belegfunktion ist erfullt.

Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhaltnissen des Eigenbetriebes angemessen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht die
Buchflhrung den gesetzlichen Vorschriften. Die aus weiteren gepriften Unterlagen entnommenen
Informationen haben zu einer ordnungsgemafien Abbildung in Buchflihrung, Jahresabschluss und
Lagebericht geflhrt.

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prifung, die sich auf

= die OrdnungsmaRigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus der Buch-
fuhrung,

= die Ordnungsmafigkeit der im Anhang gemachten Angaben,

= die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften,
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= die Beachtung aller fir die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschlieflich
der Grundsatze ordnungsmafiger Buchflihrung und aller grélienabhangigen, rechtsformgebun-
denen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen und

= die Beachtung von Regelungen der Betriebssatzung, soweit diese den Inhalt der Rechnungsle-
gung betreffen,

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt B. wiedergegebenen Bestatigungsvermerk erteilt.
2. Jahresabschluss

Nach dem abschlieRenden Ergebnis unserer Priifung stellen wir fest, dass im Jahresabschluss alle
fur die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschliellich der Grundsatze ord-
nungsmafiger Buchfilhrung und alle gréRenabhangigen und rechtsformgebundenen Regelungen
sowie die Normen der Betriebssatzung beachtet sind.

Die Bilanz ist unter Beachtung der Vorschriften des § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlust-
rechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt. Die besonderen
Gliederungsvorschriften der §§ 23 bis 24 HesEigBGes wurden gemall den entsprechenden Form-
blattern beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2024 sind — ausgehend von
den Zahlen der Vorjahresbilanz — ordnungsgemaf aus der Buchfiihrung und den weiteren gepriften
Unterlagen abgeleitet.

Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahres-
abschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

Die im Anhang gemachten Angaben sind vollstandig und ordnungsgemaf. Die Erlauterungen und
Begriindungen entsprechen den gesetzlichen Anforderungen.

3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Unsere Prifung nach § 27 Abs. 2 HesEig-
BGesi. V. m. § 317 Abs. 2 HGB hat zu dem Ergebnis gefihrt, dass er mit dem Jahresabschluss und
den im Verlauf unserer Prifung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt. Die wesentlichen Chancen und Risiken
der kunftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt (IDW PS KMU 8 (09.2022), DRS 20).

Die Angaben nach § 26 HesEigBGes i. V. m. § 289 Abs. 2 HGB sind vollstandig und zutreffend.
ll. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unseren Feststellungen vermittelt der Jahresabschluss — d. h. als Gesamtaussage des Jah-
resabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
und Anhang ergibt —, unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaRiger Buchfiihrung ein den tat-
sachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermogens-, Finanz- und Ertragslage des Eigen-
betriebes (§ 264 Abs. 2 HGB).
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Der Eigenbetrieb hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ange-
geben. Bei unseren nachfolgenden Ausfiihrungen gehen wir daher insbesondere auf die Sachver-
halte ein, die flr die Beurteilung der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage sowie in ihrer Gesamt-
wirkung im Zusammenhang mit anderen Malnahmen und Sachverhalten von wesentlicher
Bedeutung sind (IDW PS KMU 7 (09.2022)).

1. Bewertungsgrundlagen

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie den fur die Bewertung von
Vermdgensgegenstanden und Schulden maf3geblichen Faktoren einschlielich etwaiger Auswirkun-
gen von Anderungen an diesen Methoden machen wir folgende Angaben:

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Unternehmensfortfih-
rung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) und sind an den handelsrechtlichen Bestimmungen ausgerichtet. Sie
werden unverandert zum Vorjahr angewendet.

Im Ubrigen verweisen wir auf die Ausfiihrungen im Anhang (Anlage 3).
2. Zusammenfassende Beurteilung

Nach unserer pflichtgemaR durchgefuhrten Prifung sind wir zu der in unserem Bestatigungsvermerk
getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grund-
satze ordnungsmaRiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.

F. Feststellungen aus Erweiterungen des Priifungsauftrages
I. Feststellungen im Rahmen der Priifung nach § 53 HGrG
1. Allgemeine Feststellungen

Gemal § 27 Abs. 2 HesEigBGes erstreckt sich die Abschlussprufung auch auf die Prifung der Ord-
nungsmafigkeit der Geschaftsfihrung.

Bei unserer Prifung haben wir auftragsgemaf die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG
und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bun-
desrechnungshof und den Landesrechnungshéfen verdéffentlichten IDW PS 720 ,Berichterstattung
uber die Erweiterung der Abschlussprufung nach § 53 HGrG* beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprift, ob die Geschafte ordnungsgemal, d. h. mit der erforder-
lichen Sorgfalt und in Ubereinstimmung mit den einschlagigen handelsrechtlichen Vorschriften und
den Bestimmungen der Betriebssatzung geflhrt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 6 dargestellt. Uber
diese Feststellungen hinaus hat unsere Prufung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer
Auffassung fir die Beurteilung der Ordnungsmaligkeit der Geschaftsfiihrung von Bedeutung sind.



SCHULLERMANN Seite 13

2. Feststellungen zum Risikofritherkennungssystem

Als Abschlussprufer haben wir im Rahmen der Prufung der OrdnungsmaRigkeit der Geschéaftsfuh-
rung nach § 53 HGrG darlber zu berichten, ob die Betriebsleitung ein Risikofriiherkennungssystem
eingerichtet hat und ob dieses geeignet ist, seine Aufgaben zu erflllen.

Nach IDW PS 720 ist die Prifung des Risikofriiherkennungssystems rechtsformunabhangig als Be-
standteil einer nach § 53 HGrG durchzufiihrenden Geschaftsfliihrungsprifung anzusehen.

Ein Risikofruherkennungssystem i. S. d. § 91 Abs. 2 AktG hat sicherzustellen, dass diejenigen Risi-
ken, die den Fortbestand der Einrichtung gefahrden, friih erkannt werden. Es muss deshalb geeignet
sein, den Eintritt und die Erhéhung derartiger Risiken rechtzeitig anzuzeigen und den Entschei-
dungstragern mitzuteilen. Es muss ferner sicherstellen, dass eine Gesamtbetrachtung solcher Risi-
ken, die im Zusammenwirken bestandsgefahrdend werden kdnnen, erfolgt.

Der Eigenbetrieb verfiigt Gber kein formalisiertes systematisches Risikofriherkennungssystem im
Sinne des Fragenkatalogs des IDW PS 720. Wir verweisen auf unsere Feststellungen in Fragenkreis
4 der Anlage 6.

3. Feststellungen zum Wirtschaftsplan

Im Rahmen der Geschaftsfiihrungsprifung haben wir auch einen Vergleich des Rechnungsergeb-
nisses mit dem von der Betriebsleitung flr das Jahr 2024 nach § 15 HesEigBGes aufgestellten Wirt-
schaftsplan vorgenommen.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schltuchtern weist im Erfolgsplan einen Gewinn von insgesamt
TEUR 162 aus, wahrend der Jahresabschluss einen Gewinn von TEUR 585 verzeichnet. Verteilt auf
die zwei Betriebszweige ergibt sich folgendes Bild:

Gewinn- und

Verlust-
Erfolgsplan rechnung
2024 2024 Abweichung
TEUR TEUR TEUR
Wasserversorgung 46 175 129
Abwasserbeseitigung 116 410 294
162 585 423

Aus den nachfolgenden Gegenuberstellungen sind die Abweichungen zwischen den Erfolgsplanen
und den Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebszweige im Einzelnen ersichtlich.
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Bei der Wasserversorgung sind folgende Abweichungen von den Planansatzen festzustellen:

Umsatzerlose

Andere aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Ertrage
Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage

Materialaufwand

Personalaufwand

Abschreibungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Zinsen und ahnliche Aufwendungen
Sonstige Steuern

Jahresgewinn/-verlust

Gewinn- und

Verlust-
Erfolgsplan rechnung

2024 2024 Abweichung

TEUR TEUR TEUR

3.370 3.068 -302

5 17 12

99 131 32

0 65 65

3.474 3.281 -193

1.294 1.061 -233

497 505 8

683 670 -13

617 631 14

337 231 -106

1 8 7

3.429 3.106 -323

45 175 130

Das Ergebnis fiel im Vergleich zum Planansatz um TEUR 130 besser aus. Der Rickgang der Um-
satzerldse resultiert im Wesentlichen aus den geringeren Ertragen aus Kostenersatzen und einer
aufgrund des Aufwandsriickgangs notwendigen Zufiihrung zur Gebuhrenrtckstellung.
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Bei der Abwasserbeseitigung stellt sich der Vergleich der Planansatze mit der Gewinn- und Ver-
lustrechnung folgendermafen dar:

Gewinn- und
Verlust-
Erfolgsplan rechnung
2024 2024 Abweichung

TEUR TEUR TEUR
Umsatzerlose 5.147 4.367 -780
Sonstige betriebliche Ertrage 85 352 267
Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage 0 99 99
5.232 4.818 -414
Materialaufwand 2134 1.614 -520
Personalaufwand 450 438 -12
Abschreibungen 1.395 1.429 34
Sonstige betriebliche Aufwendungen 906 776 -130
Zinsen und ahnliche Aufwendungen 230 150 -80
Sonstige Steuern 1 1 0
5.116 4.408 -708
Jahresgewinn/-verlust 116 410 294

Das Ergebnis fiel gegenuber dem Planansatz um TEUR 294 besser aus. Die Materialaufwendungen
liegen durch geringere Unterhaltungsaufwendungen unter den Planansatzen. Bei den sonstigen be-
trieblichen Aufwendungen lag die Abwasserabgabe unter den Planansatzen.
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G. Schlussbemerkungen

Eine Verwendung des unter Abschnitt B. wiedergegebenen Bestatigungsvermerkes aulRerhalb die-
ses Prufungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veréffentlichung oder Weiter-
gabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestéatigten Fassung ab-
weichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser
Bestatigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prifung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwie-
sen.

Den vorstehenden Bericht tber unsere Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes fir
das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 der Stadtwerke Schliichtern
erstatten wir in Ubereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsatze ordnungsgemé-
Rer Erstellung von Prifungsberichten fur weniger komplexe Einheiten des Instituts der Wirtschafts-
prufer in Deutschland e. V., Dusseldorf (IDW PS KMU 7 (09.2022)).

Der Prifungsbericht wird geman § 321 Abs. 5 HGB unter Berticksichtigung von § 32 WPO wie folgt
unterzeichnet:

Dreieich, 22. September 2025
'JJ-I‘NMNMN\'\*\,

Schillermann und Partner AG
Wirtschaftspriifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

WIRTSCHAFTS-
PRUFUNGS-
GESELLSCHAFT

%&%&{N»”J{f /4/ L%‘J?L D|IF|nL/ /ka——.

MSc. Marcel Kem nzwirt/(FH) Wolfgang Kaiser
Wirtschaftsprufer Wirtgchaftsprifer



Anlage 1

Stadtwerke Schliichtern

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Umlaufvermoégen
l. Vorréte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 190.820,67 196.230,87 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 262.528,76 373.107,94
190.820,67 196.230,87 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
Il. Forderungen und sonstige EUR 262.528,76 (Vj: EUR 373.107,94)
Vermogensgegenstande 3. Verbindlichkeiten gegenlber der Stadt 630.206,29 877.071,04
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 529.106,29 489.287,69 dawvon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
2. Forderungen an die Stadt 15.982,05 20.294,22 EUR 221.531,96 (Vj: EUR 316.407,48)
3. Sonstige Vermdgensgegenstande 145.069,98 81.202,26 4. Sonstige Verbindlichkeiten 66.910,41 37.759,65
690.158,32 590.784,17 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
Ill. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und EUR 66.910,41 (Vj: EUR 37.759,65)
Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 8.546.048,75 7.367.074,30 12.898.447,22 11.677.799,30
9.427.027,74 8.154.089,34
Rechnungsabgrenzungsposten 4.987,35 4.987,35

38.371.709,13

38.563.870,92

37.761.844,61

37.948.159,88

Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenlber Kreditinstituten
dawvon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 742.860,77 (Vj: EUR 743.454,27)

11.938.801,76

AKTIVA 31.12.2024 31.12.2023 PASSIVA 31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
A. Anlagevermogen A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermoégensgegenstiande l. Stammkapital 2.556.842,14 2.556.842,14
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Il. Ricklagen
ahnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an 1. Allgemeine Ricklage 10.422.858,52 10.422.858,52
solchen Rechten und Werten 138.029,75 82.526,32 10.422.858,52 10.422.858,52
2. Geleistete Anzahlungen 54.132,04 103.788,95 Ill. Gewinn/Verlust
192.161,79 186.315,27 1. Gewinn/Verlust des Vorjahres 2.986.852,30 2.717.484,01
Il. Sachanlagen 2. Jahresgewinn/Jahresverlust 585.186,19 269.368,29
1. Grundstlicke, grundstiicksgleiche Rechte mit 3.572.038,49 2.986.852,30
Bauten 231.865,99 247.579,76 16.551.739,15  15.966.552,96
2. Unbebaute Grundstiicke 647.687,29 647.387,69 . Sonderposten aus Investitionszuschiissen zum
3. Wassergewinnungsanlagen 465.531,64 552.896,40 Anlagevermdgen 4.960.388,75 4.563.575,66
4. Abwasserreinigungsanlagen 2.251.057,91 2.479.584,44
5. Regenrickhaltebecken und Hauptsammler 11.102.329,68 11.437.995,97 Empfangene Ertragszuschiisse 11.028.264,11  11.695.065,82
6. Rohrnetz und Hausanschlisse 12.412.075,97 12.148.372,33
7. Verteilungsanlagen 8.551.075,81 7.929.237,74 Riickstellungen
8. Betriebs- und Geschaftsausstattung 368.748,85 172.552,18 1. Sonstige Ruckstellungen 2.557.046,78 2.204.242,83
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.341.335,99 2.146.238,10 2.557.046,78 2.204.242,83

10.389.860,67

47.995.886,01

46.107.236,57

47.995.886,01

46.107.236,57
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Gewinn- und Verlustrechnung
fir das Wirtschaftsjahr 2024
2024 2023
EUR EUR EUR
1. Umsatzerlose 7.434.575,82 6.986.693,60
2. Andere aktivierte Eigenleistungen 17.431,66 16.578,57
3. Sonstige betriebliche Ertrage 482.748,04 194.507,80
Zwischenergebnis 7.934.755,52 7.197.779,97
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen fur Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und fur bezogene Waren -1.117.915,17 -992.879,97
b) Aufwendungen fur bezogene Leistungen -1.556.973,32 -1.559.752,20
-2.674.888,49 -2.552.632,17
5. Personalaufwand
a) Lohne und Gehalter -716.138,59 -609.934,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fur
Altersversorgung und fur Unterstiitzung -226.785,13 -183.320,42
davon Altersversorgung:
EUR -56.347,88 (Vj: EUR -47.156,75)
-942.923,72 -793.255,20
6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermégensgegenstéande des
Anlagevermdgens und Sachanlagen -2.098.741,28 -2.023.392,85
-2.098.741,28 -2.023.392,85
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.406.970,57 -1.228.669,56
Ordentliches Betriebsergebnis 811.231,46 599.830,19
8. Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage 164.615,90 43.885,69
9. Zinsen und éhnliche Aufwendungen -381.459,97 -373.307,20
Finanzergebnis -216.844,07 -329.421,51
10. Ergebnis der gewbdhnlichen Geschaftstatigkeit 594.387,39 270.408,68
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -8.094,81 0,00
12. Sonstige Steuern -1.106,39 -1.040,39
13. Jahresgewinn/Jahresverlust 585.186,19 269.368,29




Anlage 3
Blatt 1

Stadtwerke Schilichtern, Schliichtern

Anhang fiir das Wirtschaftsjahr 2024

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Schltchtern mit Sitz in Schlichtern ist im Handelsregister A des Amts-
gerichts Hanau in der Abteilung A unter der Nummer HRA 91469 eingetragen.

Form und Darstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Auf den Jahresabschluss des Eigenbetriecbes zum 31. Dezember 2024 wurden gemal
§ 22 EigBGes Hess die Vorschriften der Rechnungslegung fir groRe Kapitalgesellschaften an-
gewendet. Fir die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsjahres wurde
das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind nach der Verordnung zur Bestimmung der Form-
blatter fur den Jahresabschluss der Eigenbetriebe vom 9. Juni 1989 aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermoégensgegenstande und Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten
aktiviert. Abschreibungen werden nach der linearen Abschreibungsmethode vorgenommen.
Hausanschlisse werden nach MaRnahmen oder des Fertigstellungsjahres, wie die dazu geho-
rigen Sonderposten jeweils in Sammelposten erfasst und parallel abgeschrieben. Zugénge be-
weglicher Wirtschaftsglter werden monatsgenau ab dem Zeitpunkt der Anschaffung abgeschrie-
ben. Bei den Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen EUR 250,00 und EUR 1.000,00
erfolgt eine Aktivierung auf Sammelposten, die im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den vier
Folgejahren mit jeweils einem Finftel abgeschrieben werden.

Die Vorrate wurden zum Bilanzstichtag kérperlich aufgenommen und zu Anschaffungskosten
unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen, sonstige Vermégensgegensténde und Guthaben bei Kreditinstituten sind grund-
satzlich zum Nennwert bilanziert. Ausfallgefahrdete Forderungen wurden durch Einzelwertbe-
richtigungen berlicksichtigt. Pauschalwertberichtigungen wurden im Berichtsjahr nicht gebildet.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag ange-
setzt, soweit sie Aufwand fUr einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Vor dem Hintergrund des BMF-Schreibens vom 27. Mai 2003 zur Behandlung von Baukosten-
zuschissen in der Versorgungswirtschaft werden nach dem 1. Januar 2003 vereinbarte Baukos-
tenzuschiisse der Wasserversorgung in einen ,Sonderposten fur Investitionszuschiusse zum An-
lagevermdégen® eingestellt und entsprechend der Abschreibung der Verteilungsanlagen Gber
sonstige betriebliche Ertrége aufgeldst.

Die empfangenen Ertragszuschiisse, die vor dem 1. Januar 2003 vereinbart worden sind, wer-
den weiterhin gemal § 23 Abs. 3 EigBGes Hess mit jahrlich einem Zwanzigstel tber die Um-
satzerlése aufgeldst.

Bei den sonstigen Riickstellungen wurden alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflich-
tungen berlicksichtigt. Die Rlckstellungen sind mit dem Erfullungsbetrag angesetzt.
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Fur die mittelbare Versorgungsverpflichtung (Zusatzversorgung bei der Zusatzversorgungs-
kasse Wiesbaden) wurde keine Riickstellung gebildet. Durch seine Mitgliedschaft erfllit der Be-
trieb die tarif- und arbeitsvertragliche Verpflichtung zur zusétzlichen Versicherung seiner Be-
schéftigten. Im Wirtschaftsjahr 2024 betragt der Beitragssatz fir die Zusatzversorgungskasse
unverdndert zum Vorjahr 8,4 % (einschlielich Sanierungsgeld, von 1,4 %,) des zusatzversor-
gungspflichtigen Entgelts.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfullungsbetragen passiviert.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ange-
setzt, soweit sie Ertrag fir einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Es bestehen unterschiedliche Wertanséatze zwischen Handels- und Steuerbilanz. Steuerliche
Verlustvortrage bestehen in Héhe von TEUR 171 (steuerlicher Wert aus 2023). Die Aktivierung
latenter Steuern unterbleibt in Auslibung des daflr bestehenden Ansatzwahirechts.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermégens stellt sich wie folgt dar:
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Anlagenspiegel fiir das Wirtschaftsjahr 2024
Anlagevermégen Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen/Wertberichtigungen Restbuchwerte Kennzahlen
Anfangsstand | Zugang Abgang Umbuchungent Endstand  [Anfangsstand |Abschrei- Umbuchung jangesammelte{Endstand Restbuchwert am |Restbuchwert am |Durchschn. |Durchschn.
bungen im Wj AFA Spalte |gesamt Ende des Ende des Abschrei-  [Restbuchwert
4 Wirtschaftsjahres |vorangeganen bungssatz
ausg.Abgange Wirtschaftsjahres
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Imm aterielle
Verm&gensgegenstinde
4. Entgetlich erw orbene Konzessionen 1.056.940,82 28.646,51 0,00 75.468,13 1.161.055,46 -974.41450( -48.811:21 0,00 0,00  -1.023.025,71 138.029,75 82.526,32 4,19% 11,89%
gew erbl Schutzrechte u. dhnl. Rechte u.
Werte sow ie Lizenzen an sclchen
Rechten und Werten
2. Geleistete Anzahlungen 103.768,95 25.811,22 0,00 -75.488,13 54.132,04 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 54.132,04 103.788,95 0,00% 100,00%
1.160.729,77| 54,457,73 0,00 0,00 1.215.187,50 -974.414,50 -48,611,21 0,00 0,00] -1.023.02571 192.161,79 186.315,27 4,00% 15,81%

Il Sachanlagen
1. Grundstlicke u. grundstiicks- gleiche 708 557,08 0,00 0,001 0,00 708.557,06 -460.977,30 -15.713,77| 0,00 0,00 -476.691,07 231.865,99) 24757976 2,22% 32,72%
Rechte m Bauten
2. Unbebaute Grundsticke 647.387 69 259,60 0,00 0,00 847.687,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647.687,29) 647.387,69 0,00% 100,00%
3, Abw asserrenigungsaniagen 10.166.657,85 721,08 0,00, 0,00 10.167.37893|  -7.687.073,41 -229.247,61 0,00 0,00  -7.916.321,02 2.251.057,91 2.479.584,44 2,25% 22.14%
4. Gewinnungsanlagen Wasser 292342713 0,00 0,00 0,00 292342713  -2.370.530,73 -87.364,76 0,00 0,00  -2.457.89549 465.531,64 552.896,40 2,99% 15,92%
& Regenrickhaltebecken und 22.646.614,85 131.683,93 0,00 000 2267850878 -11.108.618,88 -467.650,22 0,00 0,00| -11.576.269,10 11.102.329,68 11.437.995,97 2,06% 48,96%
Hauptsammier
6. Abw asserrohrnetze und 43.521.914,58 316.323,94 0,00 608.421,78|  44.446.860,30| -31.373.542,25 -661.042,08 0,00 0,00] -32.034.584,33 12.412.075,97 12.148.372,33 1,49% 27.93%
Hausanschilisse
7. Wasservertellungsariagen und 23.081,538,16 432.473,61 0,00 71547880  24.229.49057] -15.152.300,42 -626.114,34 000 0,00 -15.678.414,76 8.551.075,81 7.920.237,74 2,17% 3529%
Hausanschliisse
8. Belriebs- und Geschéaftsausstattung 1.167.109,51 2659.193,96 -25.522,51 0,00 1.400.780,96 -994.557,33 -62.997,29 0,00 2552251  -1.032.032,11 368.748,85 172.562,18 4,50% 26,32%
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im 2.146.238,10| 1.518.898,47 0,00| -1.323.900,58 2.341.335,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.341.335,99 2.146.238,10 0,00% 100,00%
Bau

106.909.444,93|  2.659.994 59 -25.522,51 0,00] 10954391701 -69.147.800,32| -2.050.130,07 0,00 25.52251) -71.172.207,88 38.371.709,13 37.761,844,81 1,87% 35,03%
Gesant 108.070.174,70F 2.714.452,32 -26.522,51 0,00] 110.759.10451| -70.122.014,82| -2.098.741,28) 0,00] 26.522,51] -72.195.233,59] 38.563.870,92 37.948.159,88 1,89% 34,82%
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Die Forderungen an die Stadt stammen wie auch schon in 2023 aus dem laufenden Verrech-
nungsverkehr. In diesem Wirtschaftsjahr wurden keine Liquiditdtsunterstiitzungen an die Stadt
durchgefiihrt. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten Forderungen gegen-
Uber der Stadt von TEUR 16.

Samtliche Forderungen und sonstigen Vermdgensgegenstande haben wie im Vorjahr eine Lauf-
zeit von weniger als einem Jahr.

Der Sonderposten fir Investitionszuschiisse zum Anlagevermégen betrifft im Wesentlichen Lan-
deszuwendungen fur Investitionen, die bis zum 31. Dezember 2002 vereinnahmt wurden.
Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegiiter aufgelést.

Bei der Wasserversorgung werden die passivierten Baukostenzuschisse fir den Altbestand (Zu-
génge Baukostenzuschisse bis zum Wirtschaftsjahr 2003) mit jéhrlich 5 % und darauffolgend mit
jéhrlich 2,5 % zu Gunsten der Umsatzerlése aufgeldst. Fur die Abwasserbeseitigung werden die
Kanalanschlussbeitrage aufgrund eines Schreibens des Hessischen Ministeriums des Innern mit
3 % der Ursprungsbetrage aufgeldst.

Die sonstigen Rickstellungen umfassen u.a. Verpflichtungen aus Geblhrenausgleich TEUR
2.297 (Vorjahr TEUR 1.486), die am Bilanzstichtag bestehenden Verpflichtung fur die Altersteilzeit
wurden verbraucht (Vorjahr TEUR 43), Urlaubsguthaben und Mehrarbeitsstunden TEUR 158
(Vorjahr TEUR 97). Bei den Ruckstellungen fir ausstehende Rechnungen wurde der Verbrauch
TEUR 224 gebucht und die verbleibenden Riickstellungen aufgeldst (TEUR 232).

Fur die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

Insgesamt Davon mit einer Restlaufzeit

2024 bis 1 Jahr tiber 1 Jahr tiber 5 Jahre

EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten
gegendber
Kreditinstituten 11.938.801,76 742.860,77 11.195.940,99 8.362.629,49
(im Vorjahr) (10.389.860,67) (743.454,27) (9.646.406,40) (7.075.491,82)
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und
Leistungen 262.528,76 262.528,76 0,00 0,00
(im Vorjahr) (373.107,94) (373.107,94) (0,00) (0,00)
Verbindlichkeiten
gegentber der Stadt 630.206,29 221.531,96 408.674,33 97.270,14
(im Vorjahr) (877.071,04) (316.407,48) (560.663,56) (160.243,57)
Sonstige
Verbindlichkeiten 66.910,41 66.910,41 0,00 0,00
(im Vorjahr) (37.759,65) (37.759,65) (0,00) {0,00)
Summe
Verbindlichkeiten 12.898.447,22 1.293.831,90 11.604.615,32 8.459.899,63
(im Vorjahr) (11.677.799,30) (1.470.729,34) {10.207069,96) (7.235.735,39)

Die Verbindlichkeiten gegenuber der Stadt setzen sich aus TEUR 561 fir die gemeinsam aufge-

nommenen Darlehen (Ausleihungen) und TEUR 70 fur sonstige Verbindlichkeiten zusammen.
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Angaben zu wesentlichen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzeridsen entfallen TEUR 4.367 (im Vorjahr TEUR 4.308) auf die Abwasserbesei-
tigung und TEUR 3.068 (im Vorjahr TEUR 2.678) auf die Wasserversorgung.

Die Umsatzerlése enthalten mit TEUR 35 die Inanspruchnahme der Rickstellung fur Geblhren-
ausgleichsverpflichtung und mit TEUR 846 die notwendige Ruckstellungszufiihrung flr Gebuh-
renausgleichsverpflichtung 2024.

Im Zuge von Erkldrungen gegentiber dem Finanzamt fur das Wirtschaftsjahr 2023 wurden Pro-
duktkorrekturen erforderlich. Die hierdurch entstandenen Abweichungen zwischen der Handels-
bilanz 2023 und der Steuerbilanz 2023 wurden als periodenfremder Aufwand und Ertrag in Héhe
von TEUR 20 in dem Abschluss 2024 bericksichtigt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Personalkostenerstattungen an die Stadt in
Hoéhe von TEUR 878 und Sachkostenerstattungen in Héhe von TEUR 287.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag wurden in Hohe von TEUR 8 fiir das Wirtschaftsjahr
2024 als Vorausleistung angesetzt.

Sonstige Angaben

Der Eigenbetrieb beschaftig acht Mitarbeiter bei der Wasserversorgung in Vollzeit zuzlglich einer
Aushilfskraft als ,geringfiigig Beschaftigte“. Bei der Abwasserbeseitigung werden sechs Mitarbei-
ter in Vollzeit und eine Teilzeitkraft beschéftigt.

Das Gesamthonorar flr die Prifung des Jahresabschlusses 2024 betragt TEUR 11.
Haftungsverhiltnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine wesentlichen finanziellen Verpflichtungen mehr aus vergebenen Bauauftragen
und SanierungsmaRnahmen, die Ruickstellungen wurden vollstandig aufgeldst und sind mit TEUR
232 in den Jahresgewinn eingegangen.

Zusammensetzung der Organe, Aufwendungen fiir Organe

Mitglieder der Betriebsleitung sind Herr Bernd Kirchhof (Erster und Kaufmannischer Betriebslei-
ter), Frau Lydia Kohlhepp (Stellv. Betriebsleiterin), Jurgen Schmidt (Technische Betriebsleitung),
Herr Wilfried Muth (Stellv. Technischer Betriebsleiter Wasser) und Herr Eduard Spuling bis zum
31.03.2024 und ab 01.04.2024 Herr Marvin Dorn (Stellv. Technischer Betriebsleiter Abwasser).
Die Bezilge der Betriebsleitung, mit Ausnahme von Herrn W. Muth, Herrn E. Spuling und Herrn
M. Dorn, sind im anteiligen Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt enthalten.

An Mitglieder der Betriebsleitung (mit Vertretungen) wurden insgesamt EUR 396.046,37 an Ver-
gltungen gezahlt.

Die Aufwandsentschadigungen fir die Betriebskommission betrugen EUR 1.233,50
(Vorjahr EUR 694,85).

In der Zusammensetzung der Betriebskommission gab es in 2024 eine personelle Veranderung.
Als Vertreter des Personalrats ging Herr Andreas Kref? in den Ruhestand, bis zur Neuwahl des
Personalrates im Mai 2024 nahm Herr Frank Berthold, dessen Stellvertreter, an den Sitzungen
teil. Ab Mai 2024 ist Herr Jirgen Sowietzki fur den Personalrat Mitglied der Betriebskommission.
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Der Betriebskommission gehérten an:

Magistrat
o Blrgermeister Matthias Mdélier, Schltchtern, Vorsitzender

« Reinhold Baier, Schliichtern-Hohenzell, Lehrer i. R., Erster Stadtrat (stellv. Vorsitzender)
o Willi Staaf, Schlichtern-Wallroth, Orthopadiemeister
Stadtverordnete

e Falko Fritzsch, Schllichtern, Birgermeister a. D.

@

Karl-Ernst Kohlhepp, Schliichtern-Gundhelm, Rentner

®

Andreas Frischkorn, Schllchtern, Dipl.-Informatiker

Vera Schiever-Ries, Schilichtern, Physiotherapeutin
o Nurhan Wendt, Schliichtern, Krankenschwester.
¢ Alexander Klih, Schitiichtern-Wallroth, Dipl.-Betriebswirt (FH)

Personalrat

e Andreas Kref3, Schliichtern, Forstwirt (bis Dez 2023)

e Frank Berthold, Schliichtern-Vollmerz, Bauhofmitarbeiter (Jan 2024 bis Mai 2024)
e Jirgen Sowietzki, Schlichtern, Haustechniker (ab Jun 2024)

e Silka Bar, Schlichtern-Vollmerz, Verwaltungsfachangestellte

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2024 sind keine Vorgange von besonderer Bedeutung einge-
treten.

Ergebnisverwendung
Die Betriebsleitung schiégt vor, den Jahresgewinn des Betriebszweiges Wasserversorgung

in Héhe von EUR 174.608,45 und der Abwasserbeseitigung in Hohe von EUR 410.577,74 auf
neue Rechnung vor zu tragen.

06.2025

Bernd Kirchhof Jirgen Schmidt
Kaufmannjscher Betriebsleiter Technischer Betriebsleiter



Anlage 4
Blatt 1

Stadtwerke Schliiichtern

Lagebericht fiir das Wirtschaftsjahr 2024

Die Stadtwerke Schlichtern fihren die Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung der Stadt
Schlichtern in einem Eigenbetrieb.

Wirtschaftliche Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2024

Das Wirtschaftsjahr 2024 schloss mit einem Jahresgewinn von TEUR 585 gegeniber einem Jahres-
gewinn von TEUR 269 im Vorjahr ab. Davon entfallen auf den Betriebszweig Abwasserbeseitigung
ein Jahresgewinn von TEUR 410 (im Vorjahr TEUR 172) und auf den Betriebszweig Wasserversor-
gung von TEUR 175 (im Vorjahr TEUR 97).

Die Bilanzsumme der Stadtwerke erhdht sich gegenuber dem Vorjahr um 4,10 % auf Mio. EUR 47,99.
Das Anlagevermoégen erhéht sich um TEUR 616 (+1,62 %). Die kurzfristigen Aktiva haben sich im
Vergleich zum Vorjahr um 3,3 % der Bilanzsumme auf 17,8 % erhdht. Die langfristigen Aktiva sind
volistdndig langfristig finanziert.

Die Investitionen in Hohe von TEUR 2.714 wurden Uberwiegend aus Abschreibungen und erhaltenen
Zuschissen finanziert.

In 2024 wurde im Produkt der Wasserversorgung ein neues Darlehen in Hohe von 2.241.700,- €
aufgenommen.

Der Bestand der zum Eigenbetrieb gehdrenden Grundstlicke wurde um TEUR 0,3 in der Wasserver-
sorgung erhdht. Bei den grundsticksgleichen Rechten sowie im Bestand, Leistungsféhigkeit und
Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen haben sich keine wesentlichen Anderungen ergeben.

Eigenkapital
Beschreibung 01.01.2024 Verdnderung 31.12.2024
€ € €

Stammkapital 2.556.842,14 0,00 2.556.842,14
Riicklagen

Allgemeine Ricklagen 10.422.858,52 0,00 10.422.858,52
Gewinn/Verlust

Gewinn-/Verlustvortrag 2.717.484,01 269.368,29 2.986.852,30

Jahresgewinn/-verlust 269.368,29 315.817,90 585.186,19
Insgesamt 15.966.552,96 585.186,19 16.551.739,15
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Bei den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau (Abwasserbeseitigung) sind folgende

Projekte erfasst:

Beschreibung 01.01.2024 Zugange Abginge | Umbuchung | 31.12.2024
€ € € € €

Schneitweg 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
Gutachten/Belastungen
Abwassereinlaitung 31.229,60 0,00 0,00 -31.229,60 0,00
Rathausvorplatz
Wassergasse 364.158,11 -56.256,62 0,00 -307.901,49 0,00
Rathausvorplatz
F———— 332.490,84 -36.514,02 0,00 -295.976,82 0,00
Zwischenlager Abfélle
nach BImSchG (Bauhof) 20.812,44 0,00 0,00 0,00 20.812,44
Kurfirstenstr. Krzg L-v-
Stbir b A Elmscker 5.664,00 3.500,00 0,00 0,00 9.164,00
Neubau RUB Ahlersbach 38.336,53 0,00 0,00 0,00 38.336,53
g [0 HAGaEpIg 2.082,50 0,00 0,00 0,00 2.082,50
OD Elm-Hutten 0,00 886.287,99 0,00 0,00 886.287,99
OD Niederzell 7.017,09 0,00 0,00 0,00 7.017,09
Alte Steinauer Strafte 4.525,00 0,00 0,00 0,00 4.525,00
Breslauer Weg 2.201,69 0,00 0,00 0,00 2.201,69
HA Elm bis Zementwerk 0,00 75.946,05 0,00 0,00 75.946,05
Prozessleitsystem ARA 0,00 36.614,52 0,00 0,00 36.614,52
Gesamt
Anlagen im Bau 811.017,80 909.577,92 0,00, -635.107,91| 1.085.487,81
Abwasser

Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau (Wasserversorgung) entfallen im Einzelnen

auf:
Beschreibung 01.01.2024 Zugénge | Abginge | Umbuchung | 31.12.2024
€ € € € €
Wasserrechtsbescheide 30.613.70 14.260,83 0,00 -44 238,53 636,00
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Tiefbrunnen TB
Schifer- Frohnwiesen 34.668,05 0,00 0,00 0,00 34.668,05
SB Tiefbrunnen 1+2
Quellenweggelande 19.694,34 0,00 0,00 0,00 19.694,34
Rathausvorplatz WL 170.351,44 -46.107,26 0,00 -124.244.18 0,00
Rathausvorplatz WL Kra 130.409,43 -33.269,65 0,00 -97.139,78 0,00
Hofrasenring,
Wohnstr. B HAK 337,72 0,00 0,00 -337,72 0,00
Hofrasenring,
Wohnstr. A HAK 6.859,09 0,00 0,00 -6.859,09 0,00
Hintersteinauer Str. HAK 3.488,01 0,00 0,00 -3.488,01 0,00
Software/Peripherie 41.945,65 11.550,39 0,00 0,00 53.496,04
Zwischenlager Abfélle
nach BImSchG (Bauhof) 619.768,53 153.943,92 0,00 0,00 773.712,45
Brunkenbergstralle HAK 145.615,90 20.210,14 0,00 -165.826,04 0,00
OD Eim-Hutten WL 0,00 283.156,80 0,00 0,00 283.156,90
OD Niederzell WL 952,34 0,00 0,00 0,00 952,34
Hofrasenring HAK 80.440,25 22.616,77 0,00( -103.057,02 0,00
HB Hinkelhof 149.963,96 60.744,96 0,00, -210.708,92 0,00
Kurfurstenstr. Krzg L-v-
St-Str. bis Am Elmacker 980,67 0,00 0,00 0,00 980,67
Alte Steinauer Stralie 2.920,17 0,00 0,00 0,00 2.920,17
Schlielanlagen 0,00 46.290,32 0,00 0,00 46290,32
Eg"Kb's ZEIEnNIRLE 000 6875294 0,00 0,00 6875294
UV-Anlage Drasenberg 0,00 11.040,00 0,00 0,00 11.040,00
UV-Anlage Wallroth 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
UV-Anlage Hinkelhof 0,00 4.680,00 0,00 0,00 4.680,00
Gesamt
Anlagen im Bau 1.439.009,25 626.870,26 0,00| -755.899,29| 1.309.980,22

Wasser
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Blatt 4
Die sonstigen Riickstellungen entwickelten sich wie folgt:
Beschreibung 01.01.2024 Verbrauch |Auflésung |Zufithrung |31.12.2024
€ € € € €
Abwasserbeseitigung
fur die Sanierungen nach 424.700,00| 193.894,28| 230.805,72 0,00 0,00
dem Jahres LV
{ausstehende Re.)
Verpflichtungen aus 843.887,68 3.453,27 0,00| 780.946,01| 1.621.380,42
Gebihrenausgleich
Noch nicht genommener 4.434,00 4.434,00 0,00 7.740,00 7.740,00
Urlaub
Mehrarbeit/Uberstunden 9.436,00 9.436,00 0,00 9.541,00 9.541,00
Ruckstellung fur 43.449,00| 43.449,00 0,00 0,00 0,00
Altersteilzeit
Jahresabschlusspriifung 8.000,00 8.000,00 0,00 8.500,00 8.500,00
Jahresabschluss- 1.050,00 235,00 815,00 2000,00 2.000,00
erstellung
Rickstellung 76.180,00 16.394,97 1.985,03 20.000,00 77.800,00
Abwasserabgabe
Summe Abwasser 1.411.136,68| 279.296,52| 233.605,75| 828.727,01| 1.726.961,42
Wasserversorgung
fur die Sanierungen nach 30.900,00 29.535,48 1.364,52 0,00 0,00
dem Jahres LV
(ausstehende Re.)
Verpflichtungen aus 641.802,15 31.200,00 0,00 65.285,21 675.887,36
Gebilhrenausgleich
Noch nicht genommener 37.414,00| 37.414,00 0,00 43.157,00 43.157,00
Urlaub
Mehrarbeit/Uberstunden 62.516,00| 62.516,00 0,00 97.941,00 97.941,00
Ruickstellung fur Ge- 3.324,00 0,00 3.324,00 0,00 0,00
richtskosten
Jahresabschlussprufung 6.000,00 5.427,00 573,00 6.500,00 6.500,00
Jahresabschluss- 11.150,00 3.566,63| 7.583,37 6.600,00 6.600,00
erstellung
Summe Wasser 793.106,15| 169.659,11| 12.844,89| 219.483,21 830.085,36
Insgesamt 2.204.242,83 | 448.955,63 | 246.450,64 | 1.048.210,22| 2.557.046,78




Umsatzerlose

Die Umsatzerlése der Abwasserbeseitigung teilen sich wie folgt auf.

Beschreibung 2024 2023
€ €

Erldse Benutzungsgebiihren Schmutzwasser | 2.592.243,55| 2.198.940,08
Erlése Niederschlagswassergebiihren 1.421.149,65 995.309,53
Auﬂf‘asung der empfangenen Ertragszu- 798.346.68 806.616.38
schilsse ’ '
Erstattungen der Gemeinde Sinntal und der

Stadt Ste?nau fur Klaranlagennutzung 294.727,79 266.745,03
Geblhren fir die Schlammbeseitigung und

die Kleinklaranlagen SORIHnS 34.199,10 31.246,76
Pauschalen, Kleineinleiter 501,20 501,20
Kostenersatze 0,00 0,00
Fakalschlammannahme gew. 40,00 80,00
Verwaltungsgebuhren 3.120,00 5.912,75
Veranderung der Gebllhrenausgleichsriick-

el 9 g 777.492,74 2.923,40
Gesamt 4.366.835,23|4.308.275,13
Beschreibung 2024 2023
cbm cbm

Abwassermenge mit Klaranlagenanschluss 647.815 677.653
Abwassermenge ohne Kléaranlagenanschluss 770 777
Gesamt 648.585 678.430

Anlage 4
Blatt 5

Die Benutzungsgebiihren nach dem Frischwasserverbrauch betrugen im Berichtsjahr 3,85 €/cbm mit
Klaranlagenanschluss (vorherige Gebtihr: 3,10 € bis zum 31.12.2023) und 1,20 €/cbm ohne Kléran-
lagenanschluss (vorherige Gebuhr: 1,08 € bis zum 31.12.2023). Der darUberhinausgehende Ertrag
bezieht sich auf Verwaltungsgebuhren fur zusatzliche Ablesungen, Veranlagungen von Zuschlags-
berechnungen des aktuellen und der vorherigen Wirtschaftsjahre.

im Berichtsjahr wurde als Niederschlagswassergebihr eine versiegelte Flache von 2.591.767 gm
(Vorjahr 2.573.323 gm) fur das Jahr 2024 mit einem Flachenbeitrag von 0,54 €/gm (Vorjahr
0,37 €/gm) abgerechnet. Der dariiberhinausgehende Ertrag bezieht sich auf die Veranlagung von

Vorjahren.
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Die Umsatzerltse der Wasserversorgung setzen sich wie folgt zusammen:

Beschreibung 2024 2023
€ €

Wasserverkauf 2.855.289,10| 2.979.058,07
Auflésung der empfangenen Ertragszu-
schsse bis 2003 0,80 0,00
Sonstiges 246.536,70| 270.147,22
Veranderung der Geblihrenausgleichsriick- )
stellungen 34.085,21| -570.786,82
Gesamt 3.067.740,59 | 2.678.418,47

cbm cbm
Wasserabgabe 712.739 743.751

Ab dem 01.01.2023 betragt der Wasserpreis unverandert 4,00 €/cbm (netto). Der darliberhinausge-
hende Ertrag fur den Wasserverkauf von TEUR 4,3 entsteht aufgrund pauschaler Zahlungen. Ein
Grundpreis je Wassermesser wird seit 2013 nicht mehr erhoben.

Der gesamte Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

Beschreibung 2024 2023
€ €
Léhne und Gehalter 716.138,59 609.934,78
Soziale Abgaben und Aufwen- 226.785,13 183.320,42

dungen fur Altersversorgung
und fir Unterstitzung

Gesamt 942.923,72 793.255,20

Auch bei teilweiser Lohnfortzahlung durch den Sozialversicherungstréger, sind die Lohnkosten ge-
genuber dem Vorjahr gestiegen. Die Lohn- und Gehaltsaufwendungen betreffen 7 Mitarbeiter (Voll-
zeit) sowie eine geringfligig Beschéaftigte bei der Wasserversorgung und 6 Mitarbeiter (Vollzeit) sowie
eine Teilzeitkraft bei der Abwasserbeseitigung auf dem Stand zum 31.12.2024.
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Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwicklung und Ausblick

In 2024 hatten wir den geringsten Trinkwasserverkauf und berechneten Schmutzwasser-
mengen seit 2013. Neben dem allgemeinen Wassereinsparungen in den Privathaushalten,
ist die GroRabnahme des Freibades in Schllichtern durch den derzeitig laufenden Umbau
entfallen. Fir das kommende Jahr wird mit Steigerungen in den verbrauchten Mengen
Frischwasser gerechnet, zum einen sollte das Freibad wieder regelmaRig befullt werden und
ein GroRabnehmer hat einen erhéhten Trinkwasserbedarf angemeldet. Fir 2025 gehen wir
wie im vergangenen Jahr von 745.000 cbm bei Wasser und bei Abwasser von 680.000 cbm
als Verkaufsmengen aus.

Abgerechnet wurden in 2024 bei Wasser 712.739 cbm und bei Schmutzwasser 648.585
cbm.

Die Berechnungsgrundlage bei der Niederschlagsgebihr wird mit 2.570.000 qm befestigte
Flache geringfuigig erhéht, da wir durch die Gebilhrenanpassung mit weiteren Entsiegelun-
gen und Versickerungen rechnen. In 2024 wurden 2.581.767 gm und 22.758 gm flr nach-
traglich erfasste Vorjahre abgerechnet.

Die Gebihr fur den Frischwasserbezug (Wassergeld) wurde zum 01.01.2023 auf 4,00 €/m?
erhoht Die Riicklagen sollten in den nédchsten Jahren die Unterdeckung auffangen.

Die Schmutzwassergebihr wurde zum 01.01.2024 auf 3,85 €, auf die kostendeckende Ge-
bUhrenhéhe angepasst. Die anfallenden Gebulhrenriicklagen werden fir die erwarteten Un-
terhaltungsaufgaben bendtigt.

Die Gebuhr fiir das Niederschlagswasser wurde zum 01.01.2024 auf die kostendeckende
Gebiihr von 0,54 € erhéht. Aufgrund den umfangreichen Kanalsanierungsmafinahmen nach
EKVO ist in zwei bis drei Jahren eine weitere Geblthrenanpassung zu erwarten.

Eine Kreditaufnahme ist in 2024 fur den Bereich der Wasserversorgung erfolgt, da durch die
Erhebung der Schaffensbeitrdge und Kostenerstattungen im Wasser- und Abwasserbereich
ausreichend liquide Mittel zur Verfligung stehen. Bedingt durch héhere Investitionen fir die
Instandhaltung werden in dem Betriebszweig der Wasserversorgung in 2025 die ermachtigte
Kreditaufnahme aus dem Wirtschaftsplan 2023 und 2024 erfolgen und in der Abwasserbe-
seitigung ein Teilbetrag der Krediterméchtigungen benétigt. In den Folgejahren werden wei-
tere wesentliche Kreditaufnahmen notwendig sein.

Die Einleiteerlaubnis unserer Klaranlage wurde bis zum 31.03.2042 erteilt. Um die neue Er-
laubnis zu bekommen, wurde eine Leitfadenbetrachtung durchfiihrt. Aus dieser Betrachtung
der Einleitungen in die Kinzig (von Sterbfritz bis hinter unsere Klédranlage) und den festge-
stellten Auswirkungen auf das Gewasser werden neue Aufgaben und Investitionen, mit dem
Ziel die Qualitat des Gewdéssers zu verbessern, fur die Stadtwerke Schliichtern und die Stadt
Schliichtern notwendig. Durch die in 2020 beendete GrofimaRnahmen der Phosphatféllung
und Ertiichtigung der Nachklarbecken wurde erreicht, dass sich der Uberwachungswert des
Parameters Phosphor von 0,4 mg/l 2h-Mischprobe verbesserte und lediglich im Mittel Uber-
schreitungen vorkommen. Die Testung verschiedenster Féllmittel erbrachten bisher keine
verwertbaren Losungen, sodass unter Ricksprache mit den Aufsichtsbehdrden weitere
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MaRnahmen erforderlich sind. Weiterhin ist eine Erweiterung der Werte um zwei Nachkom-
mastellen angekiindigt, woraus wir einen zusatzlichen Handlungsbedarf in Bezug auf die
Reinigungsleistung erwarten.

Die Klaranlage ist seit Februar 2000 in Betrieb, aufgrund des Alters werden die Bellftungs-
anlagen des Belebungsbeckens und die Steuerungstechnik erneuert.

Das Altern der Anlage hat splrbare Steigerungen des Energiebedarfs zur Folge. Weiterhin
werden noch neue Verfahren zur Schlammentwasserung und der Verfahrensablaufe be-
trachtet, da hier in den nachsten Jahren entsprechende Investitionen erforderlich sind.

Der Kinzigstausee ist zur Trinkwassergewinnung vorgesehen. Diesbezlgliche Anlagen wer-
den derzeitig geplant. Der Ablauf der Klaranlage in Niederzell erfolgt in die Kinzig, welche
den Stausee fiillt. Dies kann zu strengeren Grenzwerten bei der Einleitung fihren und die
Einrichtung der vierten Reinigungsstufe erfordern. Aufgrund der aktuellen gesetzlichen Ent-
wicklungen sind nach der GréRenordnung vergleichbaren Klaranlagen, die ersten ab dem
Jahr 2030 und bis spatestens 2040 alle vergleichbaren Anlagen, mit der vierten Reinigungs-
stufe auszustatten

Der Vertrag zur Klarschlammentsorgung ist zum 31.12.2022 ausgelaufen und die Entsor-
gung erfolgt weiterhin auf der Grundlage der bisherigen Vertragsbedingungen. Gemeinsam
mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke Steinau wird derzeitig nach anderen Entsorgungsméglich-
keiten gesucht.

Die Kontrollen nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO) wurden erweitert und werden ver-
starkt durchgefiihrt. Zum Dezember 2024 ist bei der Gberwiegenden Zahl der Kanalhaltun-
gen der Widerholungszeitraum fur die Kanalzustandserfassung ausgelaufen. Bei einer Viel-
zahl von Haltungen stehen noch Befahrungen und Bewertungen aus. Das Regierungsprasi-
dium fordert die Vorlage von Sanierungsprogrammen zu den mit der Schadensklasse 0 und
1 bewerteten Kanalhaltungen und deren Umsetzung. Eine rechtzeitige und vollsténdige Um-
setzung der EKVO ist aufgrund der Vielzahl von MaRnahmen im Bereich des Stadtbauamtes
fur die Stadtwerke nicht zu gewahrleisten. Eine personelle Aufstockung zur Umsetzung der
gesetzlichen Vorschriften ist dringend geboten.

Durch die Bearbeitungsrickstédnde muss in den ndchsten Jahren mit einer erhdhten Abwas-
serabgabe gerechnet werden.

Der Unterhaltungsaufwand wird fir das Abwasserleitungsnetz aufgrund des Alters der Lei-
tungen und des Ruckstands bei den Sanierungsarbeiten weiter steigen. Dies gilt auch fur
die Unterhaltungskosten fiir die Klaranlage (ab Februar 2000 in Betrieb) sowie fiir die Regen-
uberlaufbecken.

Die ehemalige Klarschlammdeponie befindet sich seit der Stilllegung in der Nachsorge-
phase. Im Zuge dessen wurden bei Grundwasserproben Grenzwerte Uberschritten. Sollten
die Grenzwertliberschreitungen sich bestéatigen, wird zur Lokalisierung der Eintragungen vo-
raussichtlich eine weitere Grundwasserstelle benotigt. Mit einer zeitnahen Entlassung aus
der Uberwachungspflicht ist derzeit nicht zu rechnen.

Im Wasserbereich ware die Sanierung des Tiefbrunnens ,H.F. Schéfer” sehr dringend. Der
Brunnen ist zur Sanierung faktisch nur Giber Grundstiicke Dritter erreichbar. Sollte in abseh-
barer Zeit keine einvernehmliche Regelung zum Erlangen der gesicherten Uberfahrisrechte
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erreicht werden, drohen Schaden am Brunnen, welche die Sanierungsméglichkeiten des
Tieforunnens gefdhrden bzw. massiv verteuern. Mit der Aufsichtsbehérde wurde bereits
Kontakt aufgenommen, um gegebenenfalls ein Uberfahrtsrecht tiber das Fremdgrundstiick
zu erlangen.

Die Umstellung auf ,Funkzahler” ist bis auf wenige Ausnahmen abgeschlossen. Die einge-
setzten Funkzahler unterstiitzen die Leckortung und tragen hiermit bereits heute zur mess-
baren Reduzierung der Wasserverluste bei, die diesbezligliche Amortisationsrechnung stellt
sich besser als prognostiziert dar.

Zur Einhaltung von neueren Auflagen aus dem Trinkwasserschutz werden, in Abstimmung
mit den Uberwachungsbehérden, auf den Leitungsstrecken vom ,Tiefbrunnen in Kressen-
bach bis zum Hochbehalter Drasenberg” und von den Quellen in Gundhelm bis zum Hoch-
behalter Vollmerz, zusétzliche Malnahmen notwendig.

Der Einbau von ersten UV-Desinfektionsanlagen bringt erste Ergebnisse, welche in die Be-
wertung Wasserqualitat einflieBen. Der Neubau des Hochbehalters in Vollmerz befindet sich
in der Planungsphase. Weiterhin ist noch die Sanierung von mehreren Gewinnungsanlagen
erforderlich.

Die Wasserrechte zu den Entnahmestellen Gundhelm, Ramholz und Hutten wurden bis zum
31.12.2044 erteilt.

Die Trinkwasserverordnung wurde zum 31.03.2023 Uberarbeitet und am 12.12.2023 erst-
mals eine Trinkwassereinzugsgebieteverordnung erlassen. Zu den Neuerungen zéhlen ne-
ben einer Absenkung bereits existierender Parameterwerte sowie der Einfuhrung neuer Pa-
rameter unter anderem Vorgaben zur Durchfiihrung eines kontinuierlichen Risikomanage-
ments mit weitreichenden Dokumentationspflichten im Hinblick auf Trinkwassergewinnungs-
und Wasserversorgungsanlagen. Es werden durch die strengeren Vorgaben und zusétzli-
cher Aufgaben weiterer fachlicher Arbeitsaufwand und Kosten entstehen. Diese Aufgaben
sind in einem mehrjahrigen Turnus, vergleichbar mit der Eigenkontrollverordnung (EKVO) in
der Abwasserentsorgung, zu wiederholen.

Auch wird eine Ausweitung des Personaleinsatzes zur Umsetzung der gesetzlichen Vor-
schriften erwartet.

Der Unterhaltungsaufwand wird fiir das Wasserversorgungsnetz aufgrund des Alters der
Leitungen fur die Schadensbehebung weiter steigen.

Die Tiefbauarbeiten nach dem Jahresleistungsverzeichnis sind bis zum 30.09.2025 vertrag-
lich gebunden und es wird eine Vertragsverlangerung um ein Jahr angestrebt. Die Errich-
tung und Nutzung der Lagerstatte fur ,Asphalt und Bodenaushub aus den eigenen Baumal-
nahmen“ wurde bei der Ausschreibung der Tiefbauarbeiten beriicksichtigt und wird im Laufe
des Jahres 2025 den vollstédndigen Betrieb aufnehmen.

Die Stromversorgung der GroRabnahmestellen ist vertraglich bis zum 31.12.2025 gesichert.
Die Vorbereitung der Ausschreibung wurde bereits begonnen.
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Bei den laufenden Unterhaltungsarbeiten, sowie den durchgefithrten Stratenbaumalnah-
men wurden auch im groRen Umfang Hauanschlisse hergestellt, umgebunden oder erneu-
ert, hierbei stehen noch die Kostenerstattungen von den Grundstlickseigentiimern, zurlick-
liegend bis zum Jahr 2021 aus.

Nach den vorliegenden Zahlen rechnen wir fir 2025, aufgrund der erfolgten Gebihrenan-
passungen auf die kostendeckenden Gebihren (der Wasserversorgung zu dem Jahr 2023
und der Abwasserbeseitigung zu dem Jahr 2024) und den ausstehenden Kostenerstattun-
gen mit einem vergleichbaren Gesamtergebnis wie im aktuellen Wirtschaftsjahr.

Schliichtern/de

80.06.2025

\

Jurgen Schmidt
Kaufmannischer Betriebsleiter Technischer Betriebsleiter



Stadtwerke Schliichtern

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Erfolgslbersicht fur das Wirtschaftsjahr 2024 nach Betriebszweigen

Aufwendungen Betrag Aktivierte
nach Bereichen/nach Aufwandsarten insgesamt Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Eigenleistungen
1 2 3 4 5
EUR EUR EUR EUR
1. Materialaufwand 2.674.888,49 1.060.927,39 1.613.961,10 0,00
2. Léhne und Gehalter 716.138,59 372.350,29 326.356,64 17.431,66
3. Soziale Abgaben 170.437,25 88.104,28 82.332,97 0,00
4. Aufwendungen fir Altersversorgung und fir Unterstiitzung 56.347,88 27.578,36 28.769,52 0,00
5. Abschreibungen 2.098.741,28 670.259,58 1.428.481,70 0,00
6. Zinsen und &hnliche Aufwendungen 381.459,97 231.294,15 150.165,82 0,00
7. Sonstige Steuern 1.106,39 432,65 673,74 0,00
8. Andere betriebliche Aufwendungen 1.406.970,57 630.694,88 776.275,69 0,00
9. Summe 1-8 7.506.090,42 3.081.641,58 4.407.017,18 17.431,66
10. Betriebsertrdge nach G. u. V.-Rechnung 7.934.755,52 3.198.765,94 4.718.557,92 17.431,66
11. Betriebsergebnis (+ = Uberschuss,
. = Fehlbetrag) 428.665,10 117.124,36 311.540,74 0,00
12. Finanzertrage 164.615,90 65.578,90 99.037,00 0,00
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag 8.094,81 8.094,81 0,00 0,00
14. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn,
. = Jahresverlust) 585.186,19 174.608,45 410.577,74 0,00

Anlage 5
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Stadtwerke Schliichtern, Schliichtern

Berichterstattung liber die Erweiterung der Abschlusspriifung nach § 53 HGrG

Grundlage unserer Arbeiten ist der Prifungsstandard IDW PS 720 des Instituts der Wirtschaftsprifer
in Deutschland e. V. (Fragenkatalog zur Prifung der OrdnungsmaRigkeit der Geschaftsfihrung und
der wirtschaftlichen Verhaltnisse § 53 HGrG). Dieser Priufungsstandard ist in Zusammenarbeit mit
dem Bundesfinanzministerium, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshdofen erarbei-
tet worden.

Die dort aufgefuhrten Fragen sind lickenlos zu beantworten. Soweit eine einzelne Frage fur die
geprifte Einrichtung nicht einschlagig ist, ist dies zu begrinden. Soweit sich die Beantwortung der
Frage bereits aus der Berichterstattung uber die Jahresabschlussprifung ergibt, haben wir Verwei-
sungen vorgenommen.

Der oben bezeichnete Fragenkatalog gliedert sich wie folgt:
OrdnungsmabBigkeit der Geschaftsfiihrungsorganisation
OrdnungsmaBigkeit des Geschaftsfilhrungsinstrumentariums
OrdnungsmaRBigkeit der Geschaftsfiihrungstatigkeit
Vermodgens- und Finanzlage

Ertragslage

Beantwortung des Fragenkataloges:
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OrdnungsmabBigkeit der Geschaftsflihrungsorganisation

Fragenkreis 1: Tatigkeit von Uberwachungsorganen und Geschiftsleitung sowie
individualisierte Offenlegung der Organbeziige

a) Gibt es Geschéftsordnungen flir die Organe und einen Geschéftsverteilungsplan fiir die
Geschéftsleitung sowie ggf. fiir die Konzernleitung? Gibt es dartiber hinaus schriftliche Weisungen
des Uberwachungsorgans zur Organisation fiir die Geschéfts- sowie ggf. fiir die Konzernleitung
(Geschéftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedlirfnissen des Unternehmens bzw.
des Konzerns?

Es bestehen Geschaftsordnungen fur die Betriebskommission und die Betriebsleitung sowie eine
Verteilung der Aufgaben im Geschéaftsverteilungsplan der Stadtwerke Schilichtern. Die darin ge-
troffenen Regelungen entsprechen nach unseren Feststellungen den Anforderungen bzw. Bedurf-
nissen des Betriebes.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschiisse haben stattgefunden und wurden
Niederschriften hieriiber erstellt?

Die Betriebskommission trat im Berichtsjahr zu drei Sitzungen zusammen. Es wurden Niederschrif-
ten Uber die Sitzungen erstellt. Dartber hinaus wurden Angelegenheiten des Eigenbetriebes in den
Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung behandelt.

c¢) In welchen Aufsichtsraten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des
Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschéftsleitung tétig?

Auskunftsgemal Ubt die Betriebsleitung keine entsprechende Aufsichtstatigkeit aus.

d) Wird die Vergiitung der Organmitglieder (Geschéftsleitung, Uberwachungsorgan) individualisiert
im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen
Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird
dies begriindet?

Die Vergutungen sind im Anhang angegeben. Die Vergutungen haben keine erfolgsbezogenen Kom-
ponenten bzw. Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung.

OrdnungsmabBigkeit des Geschiftsfiihrungsinstrumentariums
Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedlirfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus
dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zusténdigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich
sind? Erfolgt dessen regelméBige Uberpriifung?

Ein entsprechender Organisationsplan ist nicht aufgestellt. Arbeitsbereiche und Zustandigkeiten er-
geben sich aus der Geschéftsordnung fir die Betriebsleitung. Es finden regelmaRige Uberpriifungen
statt.
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b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?
Vgl. Antwort zu Frage 2a).
c) Hat die Geschéftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionspravention ergriffen und dokumentiert?

Die Geschaftsfuhrung hat den Erlass vom November 2019 ,Korruptionsvermeidung in hessischen
Kommunalverwaltungen® des Hessischen Ministeriums des Innern und fir Sport zur Kenntnis ge-
nommen und die erarbeiteten Empfehlungen teilweise umgesetzt. Mit Beschluss des Magistrates
vom 14. September 2006 wurde eine Dienstanweisung fur die Vergabe von Bauleistungen, Liefe-
rungen und Leistungen sowie freiberufliche Leistungen erlassen. Ansonsten wird auf das Vier-Au-
gen-Prinzip zuruckgegriffen. Des Weiteren liegen fur bestimmte korruptionsanfallige Vorgange
Dienstanweisungen vor.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen flir wesentliche Entscheidungsprozesse
(insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und
-gewdhrung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Durch die Aufstellung des Wirtschaftsplanes und durch die Vorschriften der Satzung wird ein Ent-
scheidungsrahmen vorgegeben. Insbesondere die Auftragsvergabe, das Personalwesen und die
Kreditaufnahmen werden hierin geregelt.

Weiterhin werden die gesetzlichen Vorgaben der VOB, VOL sowie die allgemeinen Haushaltsgrund-
satze der Hessischen Gemeindeordnung (§ 92 Abs. 2 HGO) beachtet. Anhaltspunkte dafir, dass
nicht entsprechend verfahren wird, haben sich nicht ergeben.

e) Besteht eine ordnungsméilige Dokumentation von Vertrégen (z. B. Grundstiicksverwaltung,
EDV)?

Ja, nach unseren Feststellungen verfigen die Stadtwerke Uber eine ordnungsmalfige Dokumenta-
tion von Vertragen.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen — auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der
Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhénge von Projekten — den Bedlirfnissen des
Unternehmens?

Das Planungswesen, welches aus einem Wirtschafts- und Finanzplan besteht, entspricht den Be-
dirfnissen des Unternehmens.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?
Eine systematische Untersuchung von Planabweichungen erfolgt regelmaRig.

¢) Entspricht das Rechnungswesen einschliellich der Kostenrechnung der Grél3e und den
besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Fir die Betriebszweige erfolgt eine getrennte Buchflihrung und damit eine Kostenrechnung. Das
Rechnungswesen entspricht der Gro3e des Unternehmens.
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d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende
Liquiditatskontrolle und eine Kreditiiberwachung gewéhrleistet?

Der gesamte Zahlungsverkehr und die Kreditliberwachung werden durch die Stadtkasse abgewi-
ckelt.

e) Gehoért zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich
Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfiir geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Die Abwicklung der Zahlungsstrome Uber die Stadtkasse entspricht in ihrer Funktion einem zentralen
Cash-Management. Die Uberpriifung der Administration der Stadtkasse war nicht Gegenstand un-
seres Auftrages.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollstédndig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch
das bestehende Mahnwesen gewéhrleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv
eingezogen werden?

Ja, nach unseren Feststellungen ist sichergestellt, dass Entgelte vollstandig und zeitnah in Rech-
nung gestellt und eingezogen werden. Angemessene Abschlagszahlungen werden eingefordert.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle
wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Es besteht kein institutionalisiertes Controlling. Die Koordination der Planungs-, Steuerungs- und
Kontrollaufgaben wird durch die Betriebsleitung und andere zustandige Stellen vorgenommen.

h) Erméglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Uberwachung der
Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Das Unternehmen hat keine derartigen Anteile oder Beteiligungen.

Fragenkreis 4: Risikofriiherkennungssystem

a) Hat die Geschéfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Friihwarnsignale definiert und
Malnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgeféhrdende Risiken rechtzeitig erkannt werden
kénnen?

Eine systematische Risikofriherkennung im eigentlichen Sinne ist nicht eingerichtet. Es sind teil-
weise Frihwarnsignale definiert, um Risiken rechtzeitig zu erkennen. So wird in der Wasserversor-
gung das Qualitatsrisiko durch laufende chemische und bakteriologische Wasseruntersuchungen
Uberwacht. Das Beschaffungsrisiko der Grundwassergewinnung ist durch Beobachtung und Pflege
der Brunnen und das Liquiditatsrisiko durch die Kreditwurdigkeit der 6ffentlichen Hand minimiert.

b) Reichen diese Malinahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erflillen? Haben sich
Anhaltspunkte ergeben, dass die MalBnahmen nicht durchgefiihrt werden?

Vgl. Antwort zu Frage 4a).
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¢) Sind diese Malinahmen ausreichend dokumentiert?
Vgl. Antwort zu Frage 4a).

d) Werden die Friihwarnsignale und Malnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem
aktuellen Geschéftsumfeld sowie mit den Geschéftsprozessen und Funktionen abgestimmt und
angepasst?

Vgl. Antwort zu Frage 4a).
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Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschéfte, Optionen und Derivate

Die Beantwortung dieses Fragenkreises entfallt, da ein Handel mit Finanzinstrumenten sowie mit
anderen Termingeschaften, Optionen und Derivaten nicht getatigt wird.

a) Hat die Geschéfts-/Konzernleitung den Geschéftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten
sowie von anderen Termingeschéften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehért:

Welche Produkte/Instrumente dlirfen eingesetzt werden?

Mit welchen Partnern diirfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Betrédgen eingesetzt
werden?

Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dlirfen
offene Posten entstehen?

Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschliel3lich zuldssig sind
bzw. bestimmte Strategien nicht durchgefiihrt werden dlirfen (z. B. antizipatives Hedging)?

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen
und zur Risikobegrenzung?

c) Hat die Geschéfts-/Konzernleitung ein dem Geschéftsumfang entsprechendes Instrumentarium
zur Verfligung gestellt, insbesondere in Bezug auf

Erfassung der Geschéfte

Beurteilung der Geschéfte zum Zweck der Risikoanalyse
Bewertung der Geschéfte zum Zweck der Rechnungslegung
Kontrolle der Geschéfte?

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle fiir nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende
Derivatgeschéfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

e) Hat die Geschéfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

f) Ist die unterjdhrige Unterrichtung der Geschéfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen
Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedlirfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende interne
Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigensténdige Stelle oder wird diese Funktion durch
eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine separate interne Revision besteht nicht. Durch das Rechnungsprifungsamt werden regelmafig
Kassenpriifungen durchgeflihrt.
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b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern?
Besteht bei ihrer Tétigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

c) Welches waren die wesentlichen Tétigkeitsschwerpunkte der internen Revision/Konzernrevision
im Geschéftsjahr? Wurde auch gepriift, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B.
Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die interne
Revision das letzte Mal liber Korruptionsprévention berichtet? Liegen hieriiber schriftliche
Revisionsberichte vor?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).
d) Hat die interne Revision ihre Priifungsschwerpunkte mit dem Abschlusspriifer abgestimmt?
Vgl. Antwort zu Frage 6a).

e) Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Méangel aufgedeckt und um welche
handelt es sich?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen
Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/Konzernrevision die
Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

OrdnungsmabBigkeit der Geschiftsfiihrungstatigkeit

Fragenkreis 7: Ubereinstimmung der Rechtsgeschifte und MaBnahmen mit Gesetz,
Satzung, Geschiftsordnung, Geschaftsanweisung und bindenden Beschliissen des
Uberwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Uberwachungsorgans
zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschéften und Mal3nahmen nicht eingeholt worden ist?

Die von der Betriebskommission bzw. der Stadtverordnetenversammlung zu genehmigenden
Rechtsgeschafte und Mallnahmen sind im EigBGes und in der Betriebssatzung geregelt. Wir haben
keine Erkenntnisse erlangt, dass fur zustimmungsbedurftige MaRnahmen keine entsprechenden
Genehmigungen eingeholt wurden.

b) Wurde vor der Kreditgewédhrung an Mitglieder der Geschéftsleitung oder des
Uberwachungsorgans die Zustimmung des Uberwachungsorgans eingeholt?

Kreditgewahrungen an die Betriebsleitung oder die Betriebskommission liegen nicht vor.
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¢) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedlirftiger MalBnahmen
dhnliche, aber nicht als zustimmungsbedlirftig behandelte Malihahmen vorgenommen worden sind
(z. B. Zerlegung in TeilmalBnahmen)?

Im Rahmen unserer Prufung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschéfte und Malinahmen nicht mit Gesetz,
Satzung, Geschéftsordnung, Geschéaftsanweisung und bindenden Beschliissen des
Uberwachungsorgans (ibereinstimmen?

Nein

Fragenkreis 8: Durchfiihrung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle
Anlagewerte und Vorrédte) angemessen geplant und vor Realisierung auf
Rentabilitédt/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprtift?

Investitionen werden angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilitdt, Wirtschaftlichkeit
sowie Finanzierbarkeit geprift. Dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit wird durch die Einholung
von Vergleichsangeboten Rechnung getragen. Die Finanzierbarkeit wird im Rahmen des Wirt-
schaftsplanes sichergestellt.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht
ausreichend waren, um ein Urteil (iber die Angemessenheit des Preises zu erméglichen (z. B. bei
Erwerb bzw. Verdul3erung von Grundstlicken oder Beteiligungen)?

Nein

c) Werden Durchfiihrung, Budgetierung und Verdnderungen von Investitionen laufend (iberwacht
und Abweichungen untersucht?

Durchfuhrung, Budgetierung und Veranderungen von Investitionen werden laufend Gberwacht und
Abweichungen untersucht.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Uberschreitungen ergeben? Wenn
ja, in welcher Héhe und aus welchen Griinden?

Die einzelnen Investitionsprojekte wurden planmafig durchgefihrt.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Vertrdge nach
Ausschopfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Entsprechende Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.
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Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte fiir eindeutige Versté3e gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL,
VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Es haben sich keine Anhaltspunkte fur eindeutige Versto3e gegen Vergaberegelungen ergeben. Die
Verdingungsordnung fir Bauleistungen (VOB) und die Verdingungsordnung fir Leistungen (VOL)
werden grundsatzlich angewendet.

b) Werden fiir Geschéfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote
(z. B. auch fiir Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Es werden grundsatzlich Vergleichsangebote eingeholt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Uberwachungsorgan
a) Wird dem Uberwachungsorgan regelméRig Bericht erstattet?

Die Berichterstattung erfolgt in den regelmaRigen Sitzungen der Betriebskommission. Es werden
Quartalsberichte erstellt und den Mitgliedern der Betriebskommission und der Stadtverordnetenver-
sammlung in PDF-Format vorgelegt.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des
Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichterstattung gibt Einblick in die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes und ermdglicht eine
sachgerechte Entscheidungsfindung.

¢) Wurde das Uberwachungsorgan (iber wesentliche Vorgénge angemessen und zeitnah
unterrichtet? Liegen insbesondere ungewdhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgeman
abgewickelte Geschéftsvorfélle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche
Unterlassungen vor und wurde hiertiber berichtet?

Die betreffenden Organe wurden angemessen und zeitnah informiert. Im Rahmen unserer Prufung
haben wir keine ungewodhnlichen Geschaftsvorfalle, Fehldispositionen oder Ahnliches festgestellt.

d) Zu welchen Themen hat die Geschéfts-/Konzernleitung dem Uberwachungsorgan auf dessen
besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Ublicherweise werden derartige Wiinsche in den Sitzungen formlos geduRert und durch die Be-
triebsleitung beantwortet. Ausweislich der uns vorgelegten Protokolle gab es hier keine Besonder-
heiten.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder
unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Féllen ausreichend war?

Im Rahmen unserer Priifung haben wir keine derartigen Feststellungen getroffen.
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f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden
Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Uberwachungsorgan erértert?

Eine gesonderte D&O-Versicherung ist nicht abgeschlossen. Es besteht eine Vermogenseigenscha-
denversicherung.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschéftsleitung oder des Uberwachungsorgans
gemeldet wurden, ist dies unverziiglich dem Uberwachungsorgan offengelegt worden?

Solche Interessenkonflikte wurden nicht gemeldet.

Vermodgens- und Finanzlage
Fragenkreis 11: Ungewohnliche Bilanzposten und stille Reserven
a) Besteht im wesentlichen Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermdgen?
Nicht betriebsnotwendiges Vermdgen besteht nicht.
b) Sind Besténde auffallend hoch oder niedrig?

Auffallend hohe oder niedrige Bestande konnten wir im Rahmen der Abschlussprufung nicht fest-
stellen.

¢) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermdbgenslage durch im Vergleich zu den
bilanziellen Werten erheblich hbhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermégensgegenstéande
wesentlich beeinflusst wird?

Anhaltspunkte, dass durch den Vergleich des bilanziellen Wertes mit dem Verkehrswert die Vermo-
genslage beeinflusst wird, haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen?
Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen
finanziert werden?

Langerfristig gebundene Vermégenswerte sind in ausreichendem Umfang langfristig finanziert. Er-
lauterungen zur Kapitalstruktur, zu Finanzierungsquellen und den dazu gehérigen Kennziffern geben
wir in Anlage 7 dieses Prifungsberichtes.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der
Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Ein Konzern liegt nicht vor.
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c¢) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Férdermittel einschliel3lich Garantien der
offentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen
Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Der Eigenbetrieb erhielt fir den Bereich Abwasserbeseitigung Férdermittel. Auflagen werden beach-
tet.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung
a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evil. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Nein, die Kreditwurdigkeit ist durch die Gebietskorperschaft sichergestellt. Finanzierungsprobleme
aufgrund der Eigenkapitalausstattung ergeben sich nicht.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschiittungspolitik, Riicklagenbildung) mit der
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Ja

Ertragslage
Fragenkreis 14: Rentabilitat/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/
Konzernunternehmen zusammen?

Wir verweisen auf die Erfolgsibersicht.
b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgédngen geprégt?

Nein, im Wirtschaftsjahr beeinflussten keine entscheidenden einmaligen Vorgange das Jahreser-
gebnis.

c¢) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere
Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu
unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Der Leistungsaustausch zwischen der Gebietskdrperschaft, anderen Einrichtungen der Gebietskor-
perschaft und dem Eigenbetrieb wird zu angemessenen Konditionen abgewickelt.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Es ist keine Konzessionsabgabe abzufuhren.
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Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschafte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschéfte, die fiir die Vermbgens- und Ertragslage von Bedeutung
waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Es haben sich diesbezuglich keine Hinweise ergeben.

b) Wurden MalRnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche
MaRnahmen handelt es sich?

Es wurde ein Jahresgewinn erwirtschaftet.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und MaBnahmen zur Verbesserung der
Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?
Die Stadtwerke weisen insgesamt einen Jahresgewinn aus.

b) Welche MaBnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des
Unternehmens zu verbessern?

Die Geblhrensatze werden in regelmafigen Abstanden Uberpriift und gegebenenfalls angepasst.
Zudem wird von den Stadtwerken eine strikte Kostenkontrolle durchgefiihrt.
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Stadtwerke Schliichtern, Schliichtern

Analyse und Erlauterung des Jahresabschlusses

Zur Analyse der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Ge-
winn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die
Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschrankt. Die Analyse ist nicht auf eine umfas-
sende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes ausgerichtet. Zudem ist die Aussa-
gekraft von Bilanzdaten — insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten — relativ begrenzt.

a) Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenlberstellung der Erfolgs-
rechnungen der beiden Wirtschaftsjahre 2024 und 2023 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und
ihre Veranderungen:

Verande-
2024 2023 rung
TEUR % TEUR % TEUR

Umsatzerlose 7.434 93,7 6.987 97 1 447
Andere aktivierte Eigenleistungen 17 0,2 17 0,2 0
Sonstige betriebliche Ertrage 483 6,1 194 2,7 289
Gesamtleistung 7.934 100,0 7.198 100,0 736
Materialaufwand 2.675 33,7 2.553 35,5 122
Rohergebnis 5.259 66,3 4.645 64,5 614
Personalaufwand 943 11,9 793 11,0 150
Abschreibungen auf immaterielle
Vermdgensgegenstande des Anlage-
vermdgens und Sachanlagen 2.099 26,5 2.023 28,1 76
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.407 17,7 1.229 171 178
Betriebsergebnis 810 10,2 600 8,3 210
Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage 165 2,1 44 0,6 121
Zinsen und ahnliche Aufwendungen 381 4,8 373 5,2 8
Finanzergebnis -216 2,7 -329 -4,6 113
Ergebnis der gewohnlichen
Geschaftstatigkeit 594 7,5 271 3,7 323
Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag 8 0,1 0 0,0 8
Sonstige Steuern 1 0,0 1 0,0 0

Jahresgewinn/Jahresverlust 585 7,4 270 3,7 315
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Der Jahresgewinn von TEUR 585 setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

2024 2023 Veranderung
TEUR TEUR TEUR
Wasserversorgung 175 97 78
Abwasserbeseitigung 410 173 237
585 270 315

Die Ertrage aus Benutzungsgebihren sowie die wichtigsten hierzu gehérenden Kennzahlen haben
sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

2024 2023

Wasserversorgung

Benutzungsgebuhren TEUR 2.855 2.979
Wasserabgabe m?3 712.739 743.751
Abwasserbeseitigung

Benutzungsgebihren Schmutzwasser TEUR 2.592 2.199
Erlése Niederschlagswasser TEUR 1.421 995
Abwassereinleitung m? 648.139 678.430

Die Wasser- und Abwassermengen lagen unter dem Vorjahreswert. Die WassergebUhren haben
sich hierdurch reduziert. Im Abwasserbereich haben sich die Gebuhreneinnahmen durch die Gebh-
renerhéhung von Der Anstieg der Benutzungsgebihren im Abwasserbereich resultiert aus den um
EUR 0,75 auf EUR 3,85 je m3gestiegenen Schmutzwassergebiihren. Die Niederschlagswasserge-
bihr wurde von 0,37 EUR je m? auf 0,54 EUR je m? erhoht.

Der Materialaufwand ist gegenuber dem Vorjahr im Wesentlichen durch geringere Instandhaltungs-
aufwendungen gesunken.

Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 112 verbessert und begrundet
sich durch den Tilgungsfortschritt sowie durch erhaltene Zinsen.
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Die Ergebnisstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:
2024 2023
% %
Abschreibungsquote
Abschreibungsaufwand x 100
Gesamtleistung 26,5 28,1
Materialaufwandsquote
Materialaufwand x 100
Gesamtleistung 33,7 35,5
Personalaufwandsquote
Personalaufwand x 100
Gesamtleistung 11,9 11,0
Zinsaufwandsquote
Zinsaufwand x 100
Gesamtleistung 4.8 5,2

b) Vermoégenslage (Bilanz)

In der folgenden Bilanzlibersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2024 nach wirtschaftlichen und
finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. De-
zember 2023 gegenlbergestellt (vgl. Anlage 1).

Zur Darstellung der Vermdgensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fal-
ligkeit groRRer als ein Jahr) bzw. dem mittel- und kurzfristig gebundenen Vermdégen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremd-
kapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Falligkeit
gréfler als ein Jahr) bzw. mittel- und kurzfristiger Verfiigbarkeit erfolgt.
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Die Vermdgens- und Kapitalstruktur sowie deren Veranderungen gegeniber dem Vorjahr ergeben
sich aus der folgenden Zusammenstellung der Bilanzzahlen in TEUR fir die beiden Abschlussstich-
tage 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:

Aktivseite

Immaterielle Vermégensgegenstande
Sachanlagen

Langfristige Aktiva

Vorrate

Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen

Forderungen an die Stadt
Sonstige Vermodgensgegenstande
Flissige Mittel
Rechnungsabgrenzungsposten
Kurzfristige Aktiva

Summe Aktivseite

Passivseite
Eigenkapital

Sonderposten flr Investitionszuschisse
zum Anlagevermogen

Empfangene Ertragszuschisse

Verbindlichkeiten gegeniber Kredit-
instituten

Verbindlichkeiten gegenuber der Stadt
Langfristige Passiva
Sonstige Ruckstellungen

Verbindlichkeiten gegeniber Kredit-
instituten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen

Verbindlichkeiten gegenuber der Stadt
Sonstige Verbindlichkeiten
Kurzfristige Passiva

Summe Passivseite

Verande-

31.12.2024 31.12.2023 rung
TEUR % TEUR % TEUR
192 0,4 186 0,4 6
38.372 80,0 37.762 81,9 610
38.564 80,4 37.948 82,3 616
191 0,4 196 0,4 -5
529 1,1 489 1,1 40
16 0,0 21 0,0 -5
145 0,3 81 0,2 64
8.546 17,8 7.367 16,0 1.179
5 0,0 5 0,0 0
9.432 19,6 8.159 17,7 1.273
47.996 100,0 46.107 100,0 1.889
16.552 34,5 15.967 34,6 585
4.960 10,3 4.564 9,9 396
11.028 23,0 11.695 25,4 -667
11.861 247 10.254 22,2 1.607
560 1,2 832 1,8 =272
44.961 93,7 43.312 93,9 1.649
2.557 5,3 2.204 4.8 353
78 0,2 136 0,3 -58
263 0,6 373 0,8 -110
70 0,1 45 0,1 25
67 0,1 37 0,1 30
3.035 6,3 2.795 6,1 240
47.996 100,0 46.107 100,0 1.889

Das Gesamtvermogen ist gegenuber dem Vorjahr um TEUR 1.889 auf TEUR 47.996 gestiegen.
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Das Anlagevermogen ist per Saldo um TEUR 616 gestiegen. Fir eine detaillierte Aufgliederung
verweisen wir auf die Anlagen 3 und 12.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich aufgrund von gestiegenen offenen
Nachzahlungen erhoht. Einzelwertberichtigungen wurden vorgenommen.

Das Eigenkapital des Eigenbetriebes ist um TEUR 585 auf TEUR 16.552 angestiegen. Die Erho-
hung resultiert aus dem Jahresgewinn 2024. Die Eigenkapitalquote betragt 34,5 %.

Die VermoOgens- und Kapitalstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

31.12.2024 31.12.2023
% %

Sachanlagenintensitat 79,9 81,9
Sachanlagen x 100

Gesamtkapital
Eigenkapitalquote 34,5 34,6
Eigenkapital x 100

Gesamtkapital
Deckungsgrad 116,6 1141

Langfristige Mittel x 100
Langfristiges Vermdgen
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¢) Finanzlage (Liquiditatsrechnung)

Flissige Mittel (Finanzmittelfonds)
Abzuglich:

Kurzfristige Verbindlichkeiten und Ruckstellungen

Barliquiditat

Liquiditat 1. Grades

Zuzuglich:

Liefer- und Leistungsforderungen
Einzugsbedingte Liquiditat
Liquiditat 2. Grades

Zuzuglich:

Sonstige kurzfristige Aktiva
Working Capital

Liquiditat 3. Grades

Zuzuglich:

Ubrige Aktiva abzliglich tibrige Passiva

Eigene Mittel

Anlage 7
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Die bilanzmaRige Liquiditat an den beiden Stichtagen 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023
und ihre Veranderung zeigt folgende Darstellung:

Verande-

2024 2023 rung
TEUR TEUR TEUR
8.545 7.367 1.178
3.035 2.795 240
5.510 4.572 938
529 489 40
6.039 5.061 978
357 303 54
6.396 5.364 1.032
10.156 10.603 -447
16.552 15.967 585




Aktivseite

Stadtwerke Schliichtern

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Bilanz zum 31. Dezember 2024 nach Betriebszweigen

Passivseite

A. Anlagevermoégen
I. Immaterielle Vermdgensgegenstande
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ahnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten
2. Geleistete Anzahlungen

Il. Sachanlagen

. Grundstiicke, grundstiicksgleiche Rechte mit Bauten
. Unbebaute Grundsttuicke
Wassergewinnungsanlagen
Abwasserreinigungsanlagen

. Regenriickhaltebecken und Hauptsammler

. Rohrnetz und Hausanschlisse

. Verteilungsanlagen

. Betriebs- und Geschéftsausstattung

. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

©CONOUAWN R

B. Umlaufvermdgen
. Vorrate
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Il. Forderungen und sonstige
Vermdgensgegenstande
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen an die Stadt
3. Sonstige Vermdgensgegenstande

Ill. Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Wasser- Abwasser-
versorgung beseitigung
EUR EUR

64.172,28 73.857,47
54.132,04 0,00
118.304,32 73.857,47
227.492,19 4.373,80
143.480,62 504.206,67
465.531,64 0,00
0,00 2.251.057,91
0,00 11.102.329,68
0,00 12.412.075,97
8.551.075,81 0,00
227.810,35 140.938,50
1.255.848,18 1.085.487,81

10.871.238,79

27.500.470,34

10.989.543,11

27.574.327,81

152.242,64 38.578,03
366.362,84 162.743,45
15.982,05 0,00
145.122,78 -52,80
527.467,67 162.690,65
3.347.543,55 5.198.505,20
4.027.253,86 5.399.773,88
2.022,25 2.965,10

A. Eigenkapital

I. Stammkapital

Il. Ricklagen
1. Allgemeine Rucklage

Ill. Gewinn/Verlust
1. Gewinn/Verlust des Vorjahres
2. Jahresgewinn/Jahresverlust

. Sonderposten fir Investitionszuschiisse

zum Anlagevermagen

. Empfangene Ertragszuschiisse

. Riickstellungen

1. Sonstige Ruckstellungen

. Verbindlichkeiten

=

Verbindlichkeiten gegentiber Kreditinstituten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten gegentber der Stadt

Sonstige Verbindlichkeiten

poN

15.018.819,22

32.977.066,79

Wasser- Abwasser-
versorgung beseitigung
EUR EUR

1.124.842,14 1.432.000,00
1.375.763,07 9.047.095,45
114.909,53 2.871.942,77
174.608,45 410.577,74
2.790.123,19 13.761.615,96
2.977.732,40 1.982.656,35
0,00 11.028.264,11
830.085,36 1.726.961,42
8.090.419,06 3.848.382,70
152.064,72 110.464,04
134.898,09 495.308,20
43.496,40 23.414,01
8.420.878,27 4.477.568,95

15.018.819,22

32.977.066,79
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Stadtwerke Schliichtern

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Gewinn- und Verlustrechnung fur das Wirtschaftsjahr 2024 nach Betriebszweigen

. Umsatzerlose
. Aktivierte Eigenleistugen
. Sonstige betriebliche Ertrage

Betriebliche Ertrage insgesamt

. Materialaufwand

a) Aufwendungen fur Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und flr

bezogene Waren
b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen

. Personalaufwand

a) Lohne und Gehalter

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen flir Altersversorgung

und fur Unterstiitzung

. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermégensgegenstande
des Anlagevermégens und Sachanlagen

. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Betriebliche Aufwendungen insgesamt

Betriebsergebnis

. Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage
. Zinsen und ahnliche Aufwendungen

Finanzergebnis

Ergebnis der gewdhnlichen Geschaftstatigkeit
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Sonstige Steuern

Jahresgewinn/-verlust

Wasserversorgung  Abwasserbeseitigung Stadtwerke insgesamt
EUR EUR EUR
3.067.740,59 4.366.835,23 7.434.575,82
17.431,66 0,00 17.431,66
131.025,35 351.722,69 482.748,04
3.216.197,60 4.718.557,92 7.934.755,52
-340.517,12 -777.398,05 -1.117.915,17
-720.410,27 -836.563,05 -1.556.973,32
-1.060.927,39 -1.613.961,10 -2.674.888,49
-389.781,95 -326.356,64 -716.138,59
-115.682,64 -111.102,49 -226.785,13
-505.464,59 -437.459,13 -942.923,72
-670.259,58 -1.428.481,70 -2.098.741,28
-630.694,88 -776.275,69 -1.406.970,57
-2.867.346,44 -4.256.177,62 -7.123.524,06
348.851,16 462.380,30 811.231,46
65.578,90 99.037,00 164.615,90
-231.294,15 -150.165,82 -381.459,97
-165.715,25 -51.128,82 -216.844,07
183.135,91 411.251,48 594.387,39
-8.094,81 0,00 -8.094,81
-432,65 -673,74 -1.106,39
174.608,45 410.577,74 585.186,19

Anlage 9



SCHULLERMANN

l. Allgemeines

Rechtsform
Betriebssatzung
Bezeichnung
Sitz

Betriebszweige

Gegenstand

Wirtschaftsjahr

Stammkapital

Organe

Betriebsleitung

Betriebskommission

Anlage 10
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Stadtwerke Schliichtern, Schliichtern

Rechtliche und steuerliche Verhaltnisse

Eigenbetrieb der Stadt Schltuchtern
Satzung vom 10. Juni 2008
Stadtwerke Schlichtern
Schllichtern

=  Wasserversorgung
=  Abwasserbeseitigung

Zweck des Eigenbetriebes ist:

= die Versorgung der Bevdlkerung mit Frischwasser
= die Beseitigung des anfallenden Abwassers

Kalenderjahr

Wasserversorgung EUR 1.124.842,14
Abwasserbeseitigung EUR 1.432.000,00
= Magistrat

= Betriebsleitung
= Betriebskommission
=  Stadtverordnetenversammlung

Herr Bernd Kirchhof, Kaufmannischer Betriebsleiter
Herr Jurgen Schmidt, Technischer Betriebsleiter
Der Betriebskommission gehdren an:

= sieben Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung
= der Burgermeister
= zwei Mitglieder des Magistrates

= zwei Mitglieder des Personalrates
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Il. Steuerliche Verhaltnisse

1. Wasserversorgung

2. Abwasserbeseitigung

Anlage 10
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Koérperschaftsteuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art;
umsatzsteuerpflichtig

= Steuernummer: 019 226 36326
Finanzamt Gelnhausen Il

Hoheitsbetrieb; weder ertrag- noch umsatzsteuer-
pflichtig
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Stadtwerke Schliichtern, Schliichtern

Wirtschaftliche Verhaltnisse

Das Wasserwerk versorgt das Stadtgebiet Schltiichtern mit Wasser. Das bendtigte Wasser wird aus
eigenen Quellen und Brunnenanlagen gewonnen und uUber Hochbehalter dem Verteilungsnetz zu-

gefluhrt.

Nach Angaben des Betriebes stellten wir fir den Betriebszweig Wasserversorgung folgende Kenn-

zahlen zusammen:

Einwohner der Stadt Schllichtern (gesamt)

Quellen

Tiefbrunnen

Notbrunnen

Aufbereitungsanlagen

Hochbehalter onne Sammelbehalter (26 m?)
Fassungsvermogen

Leitungsnetz (ohne Hausanschlisse)
Pumpwerke

Pumpstationen
Druckminderschachte
Zonenzahlerschachte
Sammelbehalter

Von den Quellen ist eine aulRer Betrieb und drei sind in Betrieb.

Das bereitgestellte Wasser wird regelmafig nach der Trinkwasser- sowie der Rohrwasseruntersu-
chungsverordnung untersucht. Die chemischen Analysedaten und die Ergebnisse der bakteriologi-
schen Untersuchungen sowie die Prufung der Stoffe im Spurenbereich ergaben keinen Anlass zu

nennenswerten Beanstandungen.

Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
m3

km

Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl

Anlage 11
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16.126

11

16
9.110
175,5

N W N W
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Benutzungsgebiihren:

Schmutzwassergebuhr mit Klaranlagenanschluss
Schmutzwassergeblihr ohne Klaranlagenanschluss
Niederschlagswassergebuhr

Wassergeld

2024
EUR
3,85/m3
1,20/m3
0,37/m?
4,00/m3

Anlage 11
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2023
EUR
3,10/m3
1,08/m?
0,37/m?
4,00/m?3

Nach Angaben des Betriebes stellten wir flr den Betriebszweig Abwasserbeseitigung folgende

Kennzahlen zusammen:

Regentberlaufbecken
Pumpwerke

Technische Kennzahlen der Klaranlage Schluchtern:

Angeschlossene Einwohner
Hoéchstbelastung nach EGW

Behandelte Abwassermenge
Schmutzwassermenge

Durchschnittliche Tagesfracht Zulauf BSB
Durchschnittliche Tagesfracht Ablauf BSB
Abbauleistung BSB

Stromverbrauch

Entwasserter Klarschlamm

Anzahl
Anzahl

Anzahl
Anzahl

2024

27

2024

20.995
28.932
5.872.262
3.817.106
158,6

2,6

98,4
1.157.269
1.865,4

2023

27

2023

20.326
28.932
6.318.261
4.652.361
174,9

2,5

98,6
1.188.210
1.794,3
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Stadtwerke Schliichtern, Schliichtern
Aufgliederungen und Erlauterungen der Posten des Jahresabschlusses
Erlauterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2024
Aktivseite
A. Anlagevermoégen
.  Immaterielle Vermdgensgegenstande 31.12.2024 EUR 192.161,79

31.12.2023 EUR 186.315,27

Entwicklung:

EUR
Stand 31. Dezember 2023 186.315,27
Zugange 2024 54.457,73
Umbuchungen 2024 0,00
Abschreibungen 2024 48.611,21
Stand 31. Dezember 2024 192.161,79

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
dhnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten 31.12.2024 EUR 138.029,75

31.12.2023 EUR 82.526,32

2. Geleistete Anzahlungen 31.12.2024 EUR 54.132,04
31.12.2023 EUR 103.788,95

Die immateriellen Vermdgensgegenstande betreffen mit EUR 118.304,32 die Wasserversorgung so-
wie mit EUR 73.857,47 die Abwasserbeseitigung.
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ll. Sachanlagen

Abwasserbeseitigung

Wasserversorgung

Entwicklung:

Stand 31. Dezember 2023
Zugange 2024

Abgange 2024
Abschreibungen 2024
Stand 31. Dezember 2024

Anlage 12
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31.12.2024 EUR 38.371.709,13
31.12.2023 EUR 37.761.844,61
31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR

27.500.470,34
10.871.238,79

38.371.709,13

27.450.857,75
10.310.986,86

37.761.844,61

EUR
37.761.844,61
2.659.994,59
0,00
2.050.130,07

38.371.709,13

Die Zugange entfallen mit EUR 1.222.719,31 auf die Wasserversorgung und mit EUR 1.437.275,28

auf die Abwasserbeseitigung.

Eine von den gesamten Anschaffungs-/Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung
der Sachanlagen ist als Anlagennachweis gemaly § 25 Abs. 2 HessEigBGes dem Anhang (An-

lage 3) beigeflgt.

Das Sachanlagevermdgen entfallt auf:

Fertige Sachanlagen
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

31.12.2024
EUR
36.030.373,14

2.341.335,99

31.12.2023
EUR
35.615.606,51
2.146.238,10

38.371.709,13

37.761.844,61
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B. Umlaufvermogen
l. Vorrate
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 31.12.2024 EUR 190.820,67
31.12.2023 EUR 196.230,87
31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR
Abwasserbeseitigung 38.578,03 50.226,95
Wasserversorgung 152.242,64 146.003,92
190.820,67 196.230,87

Die Vorrate der Abwasserbeseitigung betreffen im Wesentlichen Einsatzstoffe der Klaranlage, Heizdl
und Schmierstoffe sowie Verbrauchsmaterialien des Labors. Bei den Vorraten der Wasserversor-
gung handelt es sich um Installationsmaterial.

Die Vorrate werden zum Bilanzstichtag korperlich erfasst. Wir waren bei der kérperlichen Bestands-
aufnahme nicht anwesend.

Die Bewertung erfolgte zu den um Boni und Skonti sowie um weitere Preisnachldsse verringerten
Rechnungspreisen.
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ll. Forderungen und sonstige
Vermoégensgegenstiande
1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 31.12.2024 529.106,29
31.12.2023 489.287,69
31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR
Abwasserbeseitigung
Beitrage und Hausanschlusskosten 132.837,30 115.837,00
Forderungen Schmutzwasser, Niederschlags-
wasser, Kleineinleiter, Fakalschlamm 49.971,93 59.728,21
Sonstige Forderungen 21.058,09 17.121,16
Einzelwertberichtigungen -41.123,87 -45.012,24
162.743,45 147.674,13
Wasserversorgung
Forderungen aus Wassergebihren 120.625,98 166.012,89
Beitrage und Hausanschlusskosten 236.235,66 170.182,45
Sonstige Lieferungen und Leistungen 27.913,12 26.526,76
Einzelwertberichtigungen -18.411,92 -21.108,54
366.362,84 341.613,56
529.106,29 489.287,69
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2. Forderungen an die Stadt 31.12.2024 EUR 15.982,05
31.12.2023 EUR 20.294,22
31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR
Abwasserbeseitigung
Forderungen aus Kostenverrechnungen 0,00 359,60
Forderungen aus liquiden Mitteln 0,00 0,00
0,00 359,60
Wasserversorgung
Forderungen aus liquiden Mitteln 0,00 0,00
Forderungen aus Kostenverrechnungen 15.982,05 19.934,62
15.982,05 19.934,62
15.982,05 20.294,22
3. Sonstige Vermogensgegenstande 31.12.2024 EUR 145.069,98
31.12.2023 EUR 81.202,26

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen die Umsatzsteuerabwicklung.

lll. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank-
und Postgiroguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten 31.12.2024 EUR 8.546.048,75

31.12.2023 EUR  7.367.074,30

Das Guthaben wurde durch eine Saldenbestatigung zum Bilanzstichtag belegt.

C. Rechnungsabgrenzungsposten 31.12.2024 EUR 4.987,35
31.12.2023 EUR 4.987,35
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Passivseite

A. Eigenkapital

l. Stammkapital

Abwasserbeseitigung
Wasserversorgung

Il. Ricklagen

1. Allgemeine Riicklage

Abwasserbeseitigung
Wasserversorgung

lll. Gewinn/Verlust

Abwasserbeseitigung
Gewinn/Verlust des Vorjahres
Jahresgewinn/Jahresverlust

Wasserversorgung
Gewinn/Verlust des Vorjahres
Jahresgewinn/Jahresverlust

31.12.2024 EUR 2.556.842,14

31.12.2023 EUR 2.556.842,14
EUR

1.432.000,00

1.124.842,14

2.556.842,14

31.12.2024 EUR 10.422.858,52

31.12.2023 EUR 10.422.858,52
EUR

9.047.095,45

1.375.763,07

10.422.858,52

31.12.2024 EUR  3.572.038,49

31.12.2023 EUR  2.986.852,30

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

2.871.942,77 2.699.384,88

410.577,74 172.557,89

3.282.520,51 2.871.942,77

114.909,53 18.099,13

174.608,45 96.810,40

289.517,98 114.909,53

3.572.038,49 2.986.852,30
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B. Sonderposten fiir Investitionszuschiisse
zum Anlagevermogen 31.12.2024 EUR 4.960.388,75

31.12.2023 EUR 4.563.575,66

Entwicklung:
Abwasserbe- Wasserver-
seitigung sorgung Gesamt
EUR EUR EUR

Stand 31. Dezember 2023 2.049.995,75 2.513.579,91 4.563.575,66
Zugange 2024 14.134,32 613.862,80 627.997,12
Auflésung 2024 81.473,72 149.710,31 231.184,03
Stand 31. Dezember 2024 1.982.656,35 2.977.732,40 4.960.388,75

Der Ausweis betrifft die den Verteilungsanlagen zugeordneten Anliegerleistungen, die entsprechend
der Nutzungsdauer der entsprechenden Anlagen aufgelost werden.

C. Empfangene Ertragszuschiisse 31.12.2024 EUR 11.028.264,11
31.12.2023 EUR 11.695.065,82

Gemal der 2. Nachtragssatzung der Entwasserungssatzung fir die Stadt Schlichtern vom 23. Ap-
ril 2013 werden fur die Schaffung, Erweiterung und Erneuerung der Abwasseranlagen Beitrage er-
hoben.

Abwasser- Wasser-
beseitigung versorgung Gesamt
EUR EUR EUR
Stand 31. Dezember 2023 11.695.065,82 0,00 11.695.065,82
Zufuhrung 2024 131.544,97 0,00 131.544,97
Auflésung 2024 798.346,68 0,00 798.346,68
Stand 31. Dezember 2024 11.028.264,11 0,00 11.028.264,11

Die Anschlussbeitrage und Anschlusskostenersatze der Betriebszweige Wasserversorgung und Ab-
wasserbeseitigung werden jeweils einem Passivposten zugeflhrt und entsprechend § 23 Abs. 3 des
Eigenbetriebsgesetzes ertragswirksam aufgeldst. Die Auflésung erfolgt flr die Wasserversorgung
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mit 5 % und fur die Abwasserbeseitigung mit 3 % des Ursprungsbetrages. Seit dem Jahr 2003 wer-
den im Bereich Wasserversorgung die Anliegerleistungen nicht mehr als empfangene Ertragszu-
schisse gebucht, sondern den Verteilungsanlagen direkt zugeordnet.

D. Riickstellungen

1. Sonstige Riickstellungen

Entwicklung:

Prifung Jahresabschluss
Jahresabschlusserstellung
Urlaubsriickstellungen
Mehrarbeit/Uberstunden
Gerichtskosten
Abwasserabgabe
Geblhrenausgleich Abwasser
Geblhrenausgleich Wasser
Ausstehende Rechnungen
Ruckstellung fur Altersteilzeit

Gesamt

31.12.2024 EUR 2.557.046,78
31.12.2023 EUR 2.204.242,83
Inanspruch-
Stand nahme Aufldsung Zuflihrung Stand
31.12.2023 2024 2024 2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR EUR
14.000,00 13.427,00 573,00 15.000,00 15.000,00
12.200,00 3.801,63 8.398,37 8.600,00 8.600,00
41.848,00 41.848,00 0,00 50.897,00 50.897,00
71.952,00 71.952,00 0,00 107.482,00 107.482,00
3.324,00 0,00 3.324,00 0,00 0,00
76.180,00 16.394,97 1.985,03 20.000,00 77.800,00
843.887,68 3.453,27 0,00 780.946,01 1.621.380,42
641.802,15 31.200,00 0,00 65.285,21 675.887,36
455.600,00 223.429,76 232.170,24 0,00 0,00
43.449,00 43.449,00 0,00 0,00 0,00
2.204.242,83 448.955,63 246.450,64 1.048.210,22 2.557.046,78

Grundlage fir die Bewertung der Ruickstellungen fir Urlaub und Mehrarbeitsstunden waren die in-
dividuellen Lohn- und Gehaltsaufwendungen des Berichtsjahres einschliel3lich der Arbeitgeberan-

teile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgungskasse.

Die Ruckstellung fir den Gebuhrenausgleich betrifft die nach KAG ermittelten Gebuhrenuberde-
ckungen der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung.
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E. Verbindlichkeiten

1.  Verbindlichkeiten gegeniiber Kredit-

instituten 31.12.2024 EUR 11.938.801,76
31.12.2023 EUR 10.389.860,67
31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR
Langfristige Darlehen 11.860.544,10 10.254.081,23
Sonstige 78.257,66 135.779,44

11.938.801,76

10.389.860,67

Die langfristigen Darlehen entwickelten sich in 2024 wie folgt:

EUR
Stand 31. Dezember 2023 10.254.081,23
Aufnahme 2024 2.241.700,00
Tilgung 2024 635.237,13

Stand 31. Dezember 2024 11.860.544,10

Die Verbindlichkeiten gegenlber Kreditinstituten entfallen mit EUR 8.090.419,06 auf die Wasserver-
sorgung sowie mit EUR 3.848.382,70 auf die Abwasserbeseitigung.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen 31.12.2024 EUR 262.528,76
31.12.2023 EUR 373.107,94

3. Verbindlichkeiten gegeniiber der Stadt 31.12.2024 EUR 630.206,29
31.12.2023 EUR 877.071,04

Der Ausweis betrifft mit EUR 560.663,56 langfristige Darlehen, die gemeinsam mit der Stadt aufge-
nommen wurden. Davon betreffen EUR 464.315,83 den Bereich Abwasserbeseitigung und
EUR 46.347,73 den Bereich Wasserversorgung.

31.12.2024 EUR
31.12.2023 EUR

66.910,41
37.759,65

4. Sonstige Verbindlichkeiten
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Der Erlauterungsteil beinhaltet nicht die internen Leistungsbeziehungen der Betriebszweige unter-

einander.

1. Umsatzerlose

Wasserversorgung

Trinkwasser

Auflésung passivierter Ertragszuschisse
Veranderung Gebuhrenausgleichsrickstellung

Ertrage aus der Aufldsung von Sonderposten

Kostenerstattungen

Sonstige Ertrage

Abwasserbeseitigung

Benutzungsgebuhren

Erlése Niederschlagswassergebihren
Auflésung passivierter Ertragszuschisse

Gebuhren Schlammsaugwagen und fur

Kleinklaranlagen

Erstattungen der Gemeinde Sinntal und der
Stadt Steinau fur Klaranlagennutzung

Kleineinleiter

Veranderung der Gebuhrenausgleichs-

ruckstellungen

Sonstige Ertrage

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

2024 EUR 7.434.575,82
2023 EUR 6.986.693,60
2024 2023
EUR EUR
2.855.289,10 2.979.058,07

0,00 0,00
-34.085,21 -570.786,82
136.153,29 112.801,08

92.444,92 110.283,13
17.938,49 47.063,01
3.067.740,59 2.678.418,47
2.592.243,55 2.198.940,08
1.421.149,65 995.309,53
798.346,68 806.616,38
34.199,1 31.246,76
294.727,79 266.745,03
501,20 501,20
-777.492,74 2.923,40
3.160,00 5.992,75
4.366.835,23 4.308.275,13
7.434.575,82 6.986.693,60
2024 EUR 17.431,66

2023

EUR 16.578,57



SCHULLERMANN Anlage 12

Seite 11
3. Sonstige betriebliche Ertrage 2024 EUR 482.748,04
2023 EUR 194.507,80
2024 2023
EUR EUR
Wasserversorgung
Ertrage aus der Auflésung von Zuschissen Land 8.806,00 8.806,00
Kostenerstattung Léschwasser 95.310,33 81.033,97
Ertrdge aus niedergeschlagenen Forderungen 0,00 0,00
Ertrage aus der Auflosung von Riickstellungen 12.844,89 923,05
Sonstige Ertrage 14.064,13 9.251,51
131.025,35 100.014,53
Abwasserbeseitigung
Ertrage aus der Auflosung von Riickstellungen 233.605,75 6.083,20
Ertrage aus niedergeschlagenen Forderungen 0,00 0,00
Auflésung Zuschisse Land 81.473,72 82.496,09
Sonstige Ertrage 36.643,22 5.913,98
351.722,69 94.493,27

482.748,04 194.507,80
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4. Materialaufwand

a) Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und fiir bezogene Waren

Wasserversorgung

Betrieb und Unterhaltung Tiefbrunnen und
Hochbehalter

Betrieb und Unterhaltung Leitungsnetz und
Hausanschlusse

Strom

Sonstiges/Bestandsentnahme

Abwasserbeseitigung

Strom

Verbrauchsmaterial

Heizol

Unterhaltungsaufwendungen Klaranlagen
und Kanalisation

Sonstiges

Anlage 12
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2024 1.117.915,17
2023 992.879,97
2024 2023
EUR EUR
40.315,25 38.983,57
134.163,18 108.174,65
149.531,29 138.477,55
16.507,40 -17.144,68
340.517,12 268.491,09
554.461,88 475.780,54
112.003,20 100.644,92
10.274,22 11.977,48
60.568,82 112.470,50
40.089,93 23.515,44
777.398,05 724.388,88
1.117.915,17 992.879,97




SCHULLERMANN

b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen

Wasserversorgung

Betrieb und Unterhaltung Leitungsnetz
und Hausanschlisse

Betrieb und Unterhaltung Hochbehalter

Betrieb und Unterhaltung Tiefbrunnen
Wasseruntersuchungen

Kosten Wasserzahler/Haltebligel/Zahlerwechsel

Sonstiges

Abwasserbeseitigung
Betriebskosten Klarschlammentsorgung
Aufwendungen nach Eigenkontrollverordnung

Unterhaltung Kanalnetz einschlieflich
Regentberlaufbecken

Betrieb und Unterhaltung Klaranlage
Leerung von Hausklargruben
Sonstiges
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2024 EUR 1.556.973,32
2023 EUR 1.559.752,20
2024 2023
EUR EUR
592.102,84 332.969,73
18.399,15 39.829,60
30.775,40 18.736,27
44.695,10 40.565,70
13.311,67 175.167,63
21.126,11 15.441,65
720.410,27 622.710,58
311.063,35 328.942,41
186.960,21 272.681,79
205.264,15 146.994,31
91.700,27 124.134,73
31.831,61 29.011,17
9.743,46 35.277,21
836.563,05 937.041,62
1.556.973,32 1.559.752,20

Die Aufwendungen nach der Eigenkontrollverordnung betreffen die Uberpriifung und Sanierung der
Abwasseranlagen entsprechend der ,Verordnung Uber die Eigenkontrolle von Abwasseranlagen —

Abwassereigenkontrollverordnung (§ 2 EKVO)*.
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5. Personalaufwand
a) Lohne und Gehalter 2024 EUR 716.138,59
2023 EUR 609.934,78
2024 2023
EUR EUR
Wasserversorgung 389.781,95 307.802,75
Abwasserbeseitigung 326.356,64 302.132,03
716.138,59 609.934,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fiir
Altersversorgung und fiir Unterstiitzung 2024 EUR 226.785,13
2023 EUR 183.320,42
2024 2023
EUR EUR
Soziale Abgaben 168.311,77 133.626,70
Aufwendungen fir Altersversorgung und
fur Unterstitzung 56.347,88 47.156,75
Berufsgenossenschaft 2.125,48 2.536,97
226.785,13 183.320,42

Bei den Aufwendungen flr Altersversorgung und flr Unterstlitzung handelt es sich um den Umlage-
beitrag zur Zusatzversorgungskasse.

6. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermogensgegenstinde
des Anlagevermoégens und Sachanlagen 2024 EUR 2.098.741,28

2023 EUR 2.023.392,85
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2024 2023
EUR EUR
Wasserversorgung 670.259,58 628.352,65
Abwasserbeseitigung 1.428.481,70 1.395.040,20
2.098.741,28 2.023.392,85
Die weitere Aufgliederung der Abschreibungen ergibt sich aus Anlage 3.
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2024 1.406.970,57
2023 1.228.669,56
2024 2023
EUR EUR
Wasserversorgung
Personalkostenerstattung 385.975,11 364.488,94
Sachkostenerstattung 127.032,75 123.313,12
Prifungs- und Beratungskosten 15.666,81 21.573,41
Versicherungen 27.217,30 26.152,20
Porto, Telefon 7.631,65 7.824,01
Wertberichtigungen -2.696,62 267,87
Sonstiges 69.867,88 51.884,65
630.694,88 595.504,20
Abwasserbeseitigung
Abwasserabgabe 59.791,15 -49.081,16
Personalkostenerstattung 492.346,09 450.329,11
Sachkostenerstattung 160.317,30 150.503,28
Prifungs- und Beratungskosten 12.056,41 12.410,34
Porto, Telefon 8.357,01 8.638,49
Wasser, Kanal, Mullabfuhrgebihren 6.042,62 5.603,14
Einzelwertberichtigung -3.888,37 406,20
EDV 11.825,45 12.669,88
Versicherungen 10.454,80 9.684,91
Sonstiges 18.973,23 32.001,17
776.275,69 633.165,36
1.406.970,57 1.228.669,56
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8. Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage 2024 EUR 164.615,90
2023 EUR 43.885,69
2024 2023
EUR EUR
Zinsen Wasserversorgung 65.578,90 19.843,87
Zinsen Abwasserbeseitigung 99.037,00 24.041,82
164.615,90 43.885,69
9. Zinsen und dhnliche Aufwendungen 2024 EUR 381.459,97
2023 EUR 373.307,20
2024 2023
EUR EUR

Zinsen Wasserversorgung 231.294,15 208.125,00
Zinsen Abwasserbeseitigung 150.165,82 165.182,20
381.459,97 373.307,20

10. Ergebnis der gewohnlichen
Geschiftstatigkeit 2024 EUR 594.387,39
2023 EUR 270.408,68
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag 2024 EUR 8.094,81
2023 EUR 0,00

Der Ausweis betrifft den Korperschaftsteueraufwand der Wasserversorgung

12. Sonstige Steuern 2024 EUR 1.106,39
2023 EUR 1.040,39

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich um die Kraftfahrzeugsteuer.
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13. Jahresgewinn/Jahresverlust 2024 EUR 585.186,19
2023 EUR 269.368,29
EUR
Wasserversorgung 174.608,45
Abwasserbeseitigung 410.577,74

585.186,19
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Allgemeine Auftragsbedingungen

fur

Wirtschaftspriiferinnen, Wirtschaftsprufer und
Wirtschaftspriifungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten fiir Vertrage zwischen Wirtschafts-
priferinnen, Wirtschaftsprifern oder Wirtschaftspriifungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend ,Wirtschaftsprifer genannt) und
ihren Auftraggebern Uber Prifungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Auftréage, soweit nicht etwas
anderes ausdriicklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte kénnen nur dann Anspriiche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftspriifer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Anspriiche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenuber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhaltnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftspriifer auch gegenuber Dritten
zu.

2. Umfang und Ausfiihrung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsat-
zen ordnungsmaRiger Berufsausiibung ausgefihrt. Der Wirtschaftsprifer
Ubernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschaftsfiihrung. Der Wirtschaftspriifer ist fir die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftspriifer ist berechtigt, sich zur Durchfiihrung des Auftrags sach-
verstandiger Personen zu bedienen.

(2) Die Beriicksichtigung auslandischen Rechts bedarf — auler bei
betriebswirtschaftlichen Prifungen — der ausdricklichen Vereinbarung in
Textform.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
Renden beruflichen AuRerung, so ist der Wirtschaftspriifer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafiir zu sorgen, dass dem Wirtschaftspriifer
alle fir die Ausfiihrung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig Gbermittelt werden und ihm von allen Vor-
gangen und Umstanden Kenntnis gegeben wird, die fiir die Ausfiihrung
des Auftrags von Bedeutung sein kdnnen. Dies gilt auch fir die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgange und Umstande, die erst wah-
rend der Tatigkeit des Wirtschaftsprifers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftspriifer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftspriifers hat der Auftraggeber die Voll-
standigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskinfte und Erklarungen in einer vom Wirt-
schaftspriifer formulierten Erklarung in gesetzlicher Schriftform oder einer
sonstigen vom Wirtschaftsprifer bestimmten Form zu bestéatigen.

4. Sicherung der Unabhangigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhangigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftspriifers gefahrdet. Dies gilt fir die Dauer
des Auftragsverhaltnisses insbesondere fiir Angebote auf Anstellung oder
Ubernahme von Organfunktionen und fiir Angebote, Auftrage auf eigene
Rechnung zu tibernehmen.

(2) Sollte die Durchfihrung des Auftrags die Unabhangigkeit des Wirt-
schaftsprifers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf
die die Unabhangigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden
wie auf den Wirtschaftsprufer, in anderen Auftragsverhaltnissen beein-
trachtigen, ist der Wirtschaftspriifer zur aufRerordentlichen Kiindigung des
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und miindliche Auskiinfte

Soweit der Wirtschaftsprifer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maRgebend. Entwiirfe solcher Darstellungen sind
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unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich
vereinbart, sind mindliche Erklarungen und Auskinfte des Wirtschafts-
prifers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestéatigt werden. Er-
klarungen und Auskiinfte des Wirtschaftspriifers auerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen AuBerung des Wirtschaftspriifers
(1) Die Weitergabe beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers
(Arbeitsergebnisse oder Auszilige von Arbeitsergebnissen — sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information tber das Tatigwerden
des Wirtschaftsprifers fur den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftspriifers, es sei denn, der
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behdrdlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers und
die Information Uber das Tatigwerden des Wirtschaftspriifers fir den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzuléssig.

7. Mangelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mangeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfiil-
lung durch den Wirtschaftspriifer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw.
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmdglichkeit der
Nacherfillung kann er die Vergltung mindern oder vom Vertrag zurick-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zuriicktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unmdglichkeit der Nacherfillung fiir ihn ohne Inte-
resse ist. Soweit dariiber hinaus Schadensersatzanspriiche bestehen, gilt
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfiillungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzuglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfillungsanspri-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsatzlichen Handlung beruhen, ver-
jahren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Méngel, die in einer beruflichen AuRerung (Bericht, Gutachten
und dgl.) des Wirtschaftsprifers enthalten sind, konnen jederzeit vom
Wirtschaftsprifer auch Dritten gegeniiber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen AuRerung des Wirtschaftspriifers
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die AuRe-
rung auch Dritten gegenuber zuriickzunehmen. In den vorgenannten Fal-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftspriifer tunlichst vorher zu héren.

8. Schweigepflicht gegeniiber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftspriifer ist nach MaRgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, Uber Tatsachen und Umstan-
de, die ihm bei seiner Berufstatigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von
dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprifer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Fur gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftspriifers,
insbesondere Priifungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen
Haftungsbeschrankungen, insbesondere die Haftungsbeschréankung des
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschrankung Anwendung
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschrankung besteht, ist der
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prifer bestehenden Vertragsverhaltnis auf Ersatz eines fahrlassig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schaden aus der Verletzung von
Leben, Korper und Gesundheit sowie von Schaden, die eine Ersatzpflicht
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begriinden, gemaR § 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschrankt. Gleiches gilt fir Anspriiche, die Dritte
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis gegenuber dem
Wirtschaftsprifer geltend machen.
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprifer be-
stehenden Vertragsverhaltnis Anspriiche aus einer fahrlassigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftspriifers her, gilt der in Abs. 2 genannte Hochstbetrag
fur die betreffenden Anspriiche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Hochstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch beziiglich eines aus mehreren
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sadmtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne
Rucksicht darauf, ob Schaden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall
kann der Wirtschaftsprifer nur bis zur Hohe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erklarten Ablehnung der Ersatzleistung Klage
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies
gilt nicht fir Schadensersatzanspriiche, die auf vorsatzliches Verhalten zu-
riickzufiihren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kor-
per oder Gesundheit sowie bei Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers
nach § 1 ProdHaftG begriinden. Das Recht, die Einrede der Verjahrung gel-
tend zu machen, bleibt unberthrt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberiihrt.

10. Ergdnzende Bestimmungen fiir Priifungsauftrage

(1) Andert der Auftraggeber nachtréglich den durch den Wirtschaftspriifer
gepriiften und mit einem Bestatigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestatigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftspriifer einen Bestatigungsvermerk nicht erteilt, so ist
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprifer durchgefihrte Prifung im
Lagebericht oder an anderer fiir die Offentlichkeit bestimmter Stelle nur mit
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprifers und
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zuldssig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprifer den Bestatigungsvermerk, so darf der
Bestatigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestatigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprifers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf finf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergdnzende Bestimmungen fiir Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftsprifer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollstédndig zugrunde zu legen; dies gilt auch fiir Buchfihrungsauftrage. Er
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprifer hierzu
ausdricklich den Auftrag ibernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftspriifer alle fiir die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftspriifer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfligung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tatigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Ubermittlung der Jahressteuererklérun-
gen, einschliel3lich E-Bilanzen, fir die Einkommensteuer, Kérperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschlisse und sonstiger fir die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachprifung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehdrden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklarungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebspriifungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebspriifungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprifer beriicksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche verdffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhalt der Wirtschaftsprifer fir die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tatigkeiten gesondert
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprifer auch Steuerberater ist und die Steuer-

beratervergutungsverordnung fir die Bemessung der Vergltung anzuwen-

den ist, kann eine héhere oder niedrigere als die gesetzliche Verglitung in

Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kor-

perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen

der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf

Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch fir

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tatigkeit im Zusammenhang mit
Umwandlungen, Kapitalerhéhung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveraufierung,
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstiitzung bei der Erfiillung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklarung als

zusatzliche Tatigkeit ibernommen wird, gehért dazu nicht die Uberpriifung

etwaiger besonderer buchmagiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob

alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Verginstigungen

wahrgenommen worden sind. Eine Gewahr fir die vollstandige Erfassung

der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht tber-

nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprifer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht winscht oder besondere Sicherheitsanforderungen
stellt, wie etwa die Verschliisselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den
Wirtschaftsprifer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergitung

(1) Der Wirtschaftspriifer hat neben seiner Gebiihren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
satzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschusse auf Vergiitung und
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Anspriiche abhangig machen. Mehrere Auftraggeber
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftspriifers auf Verglitung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten Forderungen zulassig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftspriifer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Fir den Auftrag, seine Durchfiihrung und die sich hieraus ergebenden
Anspriiche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert fur/Licensed to: Schullermann und Partner AG WPG StBG | 4308901 | 284
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	Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG
	Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge
	a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ...
	b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?
	c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?
	d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung aus...

	Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen
	a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?
	b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?
	c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?
	d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und  -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht ein...
	e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

	Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling
	a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?
	b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?
	c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?
	d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?
	e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?
	f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?
	g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?
	h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

	Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem
	a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?
	b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?
	c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?
	d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

	Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate
	a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:
	Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
	Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
	Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
	Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?
	b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?
	c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf
	Erfassung der Geschäfte
	Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
	Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
	Kontrolle der Geschäfte?
	d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?
	e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?
	f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

	Fragenkreis 6: Interne Revision
	a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?
	b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?
	c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt ...
	d) Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?
	e) Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?
	f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

	Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans
	a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?
	b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?
	c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?
	d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

	Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen
	a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?
	b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?
	c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?
	d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?
	e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

	Fragenkreis 9: Vergaberegelungen
	a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?
	b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

	Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan
	a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?
	b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?
	c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche U...
	d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?
	e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?
	f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?
	g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

	Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven
	a) Besteht im wesentlichen Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?
	b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?
	c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

	Fragenkreis 12: Finanzierung
	a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?
	b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?
	c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

	Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung
	a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?
	b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

	Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit
	a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/ Konzernunternehmen zusammen?
	b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?
	c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?
	d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

	Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen
	a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?
	b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

	Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage
	a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?
	b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?
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